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1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Aufgrund zahlreicher Hochwasserereignisse am Leimbach-Oberlauf in der Vergangenheit plant der 

Abwasser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch (AHW) den Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens 

(HRB 6) im Gewann ăSauerwiesen / Fuchslochò, oberhalb der Ortslage von Altwiesloch.  Das geplante 

HRB 6 ăWieslochò ist ein wesentlicher Teilbaustein des Hochwasserschutzkonzepts ăOberes Leimbach-

talò f¿r das Einzugsgebiet des Leimbach-Oberlaufs. Dieses betrifft die fünf Verbandsgemeinden Wies -

loch, Dielheim, Rauenberg, Mühl hausen und Leimen mit einer Fläche von 110 km² und dem Bau von 

insgesamt zehn Hochwasserrückhaltebecken (Ertüchtigung von Retentionsflächen) . Hinzu kommen zahl-

reiche Gewässerausbauten. Sieben Hochwasserrückhaltebecken wurden bereits fertiggestellt.  

 

Im Mai 2020 wurde die GefaÖ  vom AHW zur Erstellung einer Vorprüfung im Rahmen einer Umwelt -

verträglichkeitsprüfung ( UVP-Vorprüfung, UVP-VP) für das Hochwasserrückhaltebecken 6 (HRB 6) 

ăWieslochò - Variante 3 - beauftragt. Grundlage hierfür ist die Genehmigungs planung des Ingenieurbü-

ros Albrecht (2019a).  

 

Gemäß § 1 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), in Ver -

bindung mit Nr. 13.13 und Nr. 13.18.1 der Anlage  1 Liste ăUVP-pflichtige Vorhabenò ist f¿r die Errich-

tung und den Betrieb des geplante HRB 6 ăWieslochò eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls 

durchzuführen. Nr. 13.13 Anlage 1 UVPG beinhaltet den ăBau eines Deiches oder Dammes, der den 

Hochwasserabfluss beeinflusstò. Nr. 13.18.1 Anlage 1 UVPG definiert ăsonstige [é] erfasste Ausbau-

maÇnahmen im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes [é]ò.  

 

Die Aufgabe des vorliegenden Gutachtens ist es, zu prüfen, ob das Vorhaben zu erheblichen nachteili -

gen Umweltauswirkungen führen kann. Die UVP-Vorprüfung im Sinne einer al lgemeinen Vorprüfung des 

Einzelfalls erfolgt auf Basis der Anlage 3 zum UVPG ăKriterien f¿r die Vorpr¿fung im Rahmen einer 

Umweltvertrªglichkeitspr¿fungò.  

 

 

2 GRUNDLAGEN UND METHODENBESCHREIBUNG 

2.1  Standort und Vorhabenvarianten  

Im Rahmen der Voruntersuchungen zur Standortbestimmung des HRB 6 wurden verschiedene Maßnah-

men zur Erhöhung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Leimbachs (Bachaufweitungen, Ufererhö-

hungen durch Erdschüttung oder Mauern, Ertüchtigung von Retentionsflächen) sowie bautechnische 

Lösungen zur Gewährleistung der geforderten hydraulischen Entlastung unter Minimierung von Eingrif-

fen in die Natur untersucht  (Ostholthoff 2009) .  

 

Der gewählte Standort des Vorhabens liegt am Leimbach zwischen den Ortsteilen Altwiesloch und 

Baiertal der Stadt  Wiesloch und der Gemeinde Dielheim (siehe Abbildung 1). Dieser Standort ist nach 

Angaben des Ingenieurbüros Albrecht (Albrecht Ingenieurbüro 2019a) für den Bau des ăHRB 6 Wiesloch" 

am besten geeignet. Zur Vermeidung und Minimierung des Eingriffs durch d as Vorhaben wurden von 

diesem Planungsbüro drei Varianten erarbeitet und gepr¿ft: Variante 1 ăAnlage eines Dammkºrpers mit 

Hochwasserentlastungsanlageò, Variante 2: ăFischbauchklappe und Staumauerò und Variante 3 ăFisch-

bauchklappe und Erddammò. Neben den naturschutzfachlichen und artenschutzrechtlichen Kriterien 

erfolgte unter dem Aspekt der Prüfung der Verhältnismäßigkeit auch ein Vergleich der Kosten fü r die 

einzelnen Varianten. Die drei Varianten wurden im Rahmen einer standortbezogenen Vorprüfung des 

Einzelfalls gemäß § 3c UVPG (Ostholthoff 2009) betrachtet. Diese Vorprüfung kam zu dem Ergebnis, 

dass durch das Vorhaben erhebliche nachhaltige Umweltwirk ungen nach dem Gesetz über die Umwelt-

verträglichkeitsprüfung (UVPG) für alle drei Varianten nicht zu erwarten sind. Obwohl die Variante  2 
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für alle Schutzgüter hinsichtlich Lage, Größe und Eingriffsintensität die geringsten Auswirkungen für 

Natur und Landschaft erwarten ließ, wurde nach Abwägung ökologischer, geographischer und wirt -

schaftlicher Gründe Variante  3 bei der Planung weiter verfolgt.  Diese Variante sieht vor, dass der luft -

seitige Dammfuß auf der Grenze zu dem nördlich angrenzenden Gewerbegrundstück mit dem Flurstück 

Nr. 15194 aufliegt. Am geplanten Beckenstandort kann hier vergleichsweise am besten das erforderli -

che Rückhaltevolumen zur Verfügung gestellt werden. Das Stauziel ist gegenüber den anderen Varian-

ten zudem etwas reduziert.  Im Rahmen der standortbezogenen Vorprüfung wird entsprechend 

Variante  3 betrachtet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Lage des Vorhabens  

 

 

2.2  Gesetzliche Grundlagen und Methodik  

Aufgabe der Vorprüfung ist es, die UVP-Pflicht des Vorhabens festzustellen. Nach §  7 Absatz 1 UVPG 

gilt: ăBei einem Neuvorhaben, das in Anlage 1 Spalte 2 mit dem Buchstaben ăAò gekennzeichnet ist, 

führt die zuständige Behörde eine allgemeine Vorprüfung zur  Feststellung der UVP-Pflicht durch. Die 

allgemeine Vorprüfung wird als überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage  3 aufge-

führten Kriterien durchgeführt. Die UVP -Pflicht besteht, wenn das Neuvorhaben nach Einschätzung der 

zuständigen Behörde erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach §  25 Absatz 2 

bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wärenò. 

 

Im Einzelnen wird bei der überschlägig durchgeführten Vorprüfung in einem ersten Schritt ermittelt,  

ăob bei dem Neuvorhaben besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den in Anlage  3 Nummer 2.3 auf -

gef¿hrten Schutzkriterien vorliegenò. Ist das der Fall,  ăso pr¿ft die Behºrde [é] (in einem zweiten 

Schritt) unter Berücksichtigung der in Anlage  3 aufgeführten Kriterien, ob das Neuvorhaben erhebliche 
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nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die die besondere Empfindlichkeit oder die Schutzziele 

des Gebietes betreffen und nach §  25 Absatz 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen 

wªren.ò 

 

Im vorliegenden Fall ist zu pr üfen, ob das geplante HRB 6 ăWieslochò (Variante 3) dazu geeignet ist, im 

Vorhabengebiet erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen hervorzurufen. Bei der Bestimmung, ob 

ein Gebiet als besonders empfindlich einzustufen ist, ist Anlage  3 Nummer 2 des UVPG heranzuziehen, 

wo Kriterien für die ökologische Empfindlichkeit eines Gebiets  genannt werden. 

 

In einem nächsten Schritt wird abgeschätzt, ob erhebliche nachteilige Auswirkungen auftreten oder 

ausgeschlossen werden können. Dafür ist neben dem Prüfkatalog aus Anlage 3 des UVPG gemäß § 7 

Satz 5 UVPG zu berücksichtigen, inwieweit Umweltauswirkungen durch die vom Träger des Vorhabens 

vorgesehenen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen offensichtlich ausgeschlossen werden.  

 

Nach § 7 Absatz 7 UVPG besteht für die Durchführung und das Ergebnis der Vorprüfung eine Dokumenta-

tionspflicht. Dieser wird durch das vorliegende Gutachten Rechnung getragen. Als fachliche Grundlage 

des Gutachtens dient vornehmlich der ăLeitfaden zur Vorpr¿fung des Einzelfalls im Rahmen der Fest -

stellung der UVP-Pflicht von Projekten des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktor -

sicherheitò (BMU, 2003). 

 

Entsprechend dieser Darlegung erfolgt in Kapitel 3 des vorliegenden Gutachtens eine Kurzbeschreibung 

des geplanten HRB 6 ăWieslochò (Variante 3)  mit einer allgemeinen Beschreibung (Kapitel 3.1) sowie 

einer Beschreibung der Baumaßnahmen (Kapitel 3.2) und des bestimmungsgemäßen Betriebs (Kapitel 

3.3).  In Kapitel 3.4 werden mögliche bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen des Vorhabens 

definiert.  In Kapitel  4 werden Merkmale des Vorhabens insbesondere hinsichtlich der in der Anlage 3 

des UVPG genannten Kriterien überschlägig beschrieben und beurteilt. Kapitel 5 befasst sich mit dem 

Standort des Vorhabens und seiner ökologischer Empfindlichkeit hinsichtlich seiner Nutzungs -, Quali -

täts - und Schutzkriterien. In Kapitel 6 werden die möglichen Auswirkungen des Vorhabens auf die in § 2 

Abs. 1 UVPG aufgeführten Schutzgüter anhand der in der Anlage 3 des UVPG genannten Kriterien nach 

ihrer Erheblichkeit beurteilt.  In Kapitel 7 erfolgt die Schlussfolgerung im Hinblick auf die Notwendigkeit 

einer weitergehenden Prüfung der Umweltverträglichkeit des Vorhabens.  

 

 

3 BESCHREIBUNG DES VORHABENS 

3.1  Allgemeine Beschreibung  

Die nachfolgenden Ausführungen sind dem technischen Erläuterungsbericht zum Vorhaben des Ingeni-

eurbüros Albrecht (Albrecht Ingenieurbüro 2019 a) entnommen und in Abbildung 2 dargestellt:  

 

Aufgrund der dichten Bebauung in der Region kann das HRB 6 ăWieslochò nur am vorgesehenen Stand-

ort im Gewann ăSauerwiesen / Fuchslochò realisiert werden. Vorgaben für die Realisierung des HRB 6 

waren die Planung von flach geneigten Dämmen, in denen ein Durchlassbauwerk mit einem Regelschie -

ber, ein Notlaufschieber und eine Hochwasserentlastungsanlage integriert sind. Dem Sicherheitsbedürf -

nis der direkt angrenzenden  Bebauung unterhalb des Beckens musste durch Bereitstellung der erforder -

lichen Freibordhöhe Rechnung getragen werden.  

 

Das geplante HRB 6 wird nach DIN 19700-12 als kleines Becken eingestuft. Im Rahmen des Vorhabens 

werden ein Dammbauwerk (Erdschüttung) mit Hochwasserentlastungsanlage und ein Technikgebäude 

errichtet und der Leimbach in diesem Bereich minimal versetzt. Der Durchlass des geplanten Beckens 

wird als offenes Bauwerk mit rauer Sohle (Raugerinne) zur Herstellung der ökologischen Längsdurchläs -
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sigkeit der Bachsohle ausgebildet. Dem Durchlassbauwerk sind ein Grob- und ein Feinrechen vorge-

schaltet. Es wird einen Sicherheitsüberlauf in Form eines technischen Wehrs mit Schwimmer aufweisen. 

Die terrestrische Durchgängigkeit des Durchlassbauwerkes ist über seitliche Bermen gegeben. Zur seit -

lichen Stützung des 40 m breiten Dammes sind Schwergewichtsmauern aus Flussbausteinen vorgesehen. 

Für die Umwandlung von kinetischer Energie, die  beim Passieren des Durchlassbauwerks entsteht,  in 

Wärmeenergie, ist h inter der Schutzöffnung ein Tosbecken geplant. Um Beschädigungen des Sohlgerin-

nes aufgrund von Erosionen zu vermeiden, wird das im Anschluss an die Schieberwand vorgesehene 

Sohlgerinne gesichert. Zur Wartung und Instandhaltung des Damm- und des Durchlassbauwerkes ist auf 

der gesamten Länge der Dammkrone der Bau eines Betriebsweges vorgesehen. Die maximale Einstau-

höhe des Beckens für ein 100-jährliches Hochwasserereignis (HQ 100) im Hinblick auf den Lastfall ĂKli-

maªnderungô (LF Klima) liegt bei 134,25 müNN, was zu einem maximalen Wasserstand von 3.50 m im 

Beckenbereich entlang des Leimbachs führen wird.   

 

In der folgenden Tabelle aus dem Erläuterungsbericht des Ingenieurbüros Albrecht (Albrecht Ingenieur -

büro 2019a) sind alle wichtigen Kenndaten des ăHRB 6 Wiesloch" aufgeführt :  
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Weitere notwendige bauliche Anpassungen im Umfeld des Dammbauwerkes sind der Bau einer ca. 

100 m langen, straßenbegleitenden Stahlbetonmauer (Winkelstützmauer) entlang der L  612 und die 

Anlage einer wasserseitigen Zufahrt mit Wendeplatz zur Wartung des Durchlassbauwerkes. Der zwi -

schen Dielheim und Wiesloch verlaufende Fuß- und Radweg wird mit einer Brücke aus Stahlbeton 

(Spannweite 9 m) auf den südseitig des Beckens verlaufenden bituminösen Feldweg umgeleitet und 

hinter dem Dammbauwerk wieder auf den ursprünglichen Radweg zurückgeführt. Hinsichtlich des Rad-

wegverlaufs wurden verschiedene Varianten, einschließlich Brückenüberführungen,  geprüft. Die vorge -

sehene Variante birgt demnach den geringsten Eingriff in die Natur und stellt die praktikabelste und 

günstigste Lösung dar. Eine Führung des Radwegs über den neuen Damm ist aufgrund der vorgesehenen 

Steigung nicht möglich. Der durchgängig beleuchtete Radweg soll zugleich als Bewirtschaftungsweg für 

die Pflege des Gewässerrandstreifens dienen. Als Eingriff ist damit der Bau einer Brücke einschließlich 

der Anlage von Rampen auf beiden Seiten des Leimbachs verbunden. Die Trinkwasserleitung im Damm-

bereich wird  erneuert und der dortige Abwasserkanal (Verbandskanal des AHW Wiesloch) ersetzt. Bei 

der Hochspannungsleitung, die unmittelbar in der Nähe des vorgesehenen Erddammes verläuft, werden 

genormte Schutzstreifen berücksichtigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildun g 2: Bauwerke und Überflutungsfläche des Vorhabens  

 

Um das neue Dammbauwerk gut in die vorhandenen topographischen Geländeverhältnisse einzupassen, 

wurden die Dammneigungen des Hauptdamms mit 1:6 (wasserseitig) bzw. 1:4 (luftseitig) relativ flach 

gewählt.  

 

Unterhalb des geplanten Dammbauwerks sollen rund 30 Kleingärten rückgebaut werden. Hier sind die 

hauptsächlichen Ausgleichsmaßnahmen für das Vorhaben vorgesehen. Nach Darstellung des Land-

schaftspflegerischen Begleitpla ns (LBP) (GefaÖ 2020) sollen an diesem Streckenabschnitt des Leimbachs 

u.a.   
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¶ Bauliche Strukturen und teilversiegelten Flächen rückgebaut werden,  

¶ der Baumbestand der Kleingärten überprüft und mit standortgerechten Gehölzen ergänzt 

werden unter weitmöglich er Erhaltung älterer Bäume,  

¶ Gartenland in Grünland umgewandelt ,  

¶ der Auwaldsaum am Leimbach ergänzt, 

¶ Ufer-Hochstauden auf der abgeflachten Böschung gepflanzt,  

¶ ein bis zu 10 m breiter Gewässerrandstreifen mit einer artenreichen Fettwiese und Hecken 

angelegt und  

¶ Totholz im Fließgewässer eingebracht werden.  

 

 

3.2  Beschreibung der Baumaßnahmen  

Es erfolgt eine Beschreibung der wichtigsten Baumaßnahmen des Vorhabens auf Grundlage der Planung 

des Ingenieurbüros Albrecht (Albrecht Ingenieurbüro 2019a) .  

 

Im Zuge der Baufeldfreimachung bzw. der Einrichtung der Baustelleneinrichtungsflächen (BE-Flächen), 

Arbeitsstreifen und Lagerflächen werden Gehölze gerodet. Nach erfolgter  Baustelleneinrichtung, wer -

den die Brücke gebaut, der Radweg verlegt, die Kleingärten geräumt und mit dem Dammbau und dem 

Ausbau des betroffenen Leimbachabschnitts  begonnen. Für die Bauarbeiten werden die festgelegten 

Arbeitsstreifen genutzt. Die Materiallagerung erfolgt auf den definierten Lagerflächen, insbesonde re im 

Bereich der Kleingärten.  

 

Die Brücke wird in Stahlbetonbauweise ausgeführt.  Ein Teil des vorhandenen Radweges (nordöstlich 

vom Leimbach) entfällt und wird über die geplante  Brücke nach Westen, auf die andere Bachseite ver-

legt.  Der nicht mehr benötigte  Radwegeabschnitt wird entsiegelt. Beim Rückbau der Kleingärten wer-

den bauliche Strukturen (Garten - und Gewächshäuser, Geräteschuppen) entfernt und teilversiegelte 

Flächen rückgebaut.  

 

Das Dammbauwerk wird als homogener, geschütteter Erddamm ausgeführt. Als Baumaterialien zur Her -

stellung des Dammes werden bindige Erdmaterialien verwendet , die den Anforderungen der ăArbeits-

hilfe zur DIN 19700 für Hochwasserrückhaltebecken, LUBW 2007, entsprechen und angeliefert werden . 

Die Anforderungen an das Dammschüttmaterial und weitere Parameter (u.a. Standsicherheit , Setzung, 

Oberflächenerosion) wurden im zugehörigen Ingenieurgeologischen Gutachten (Töniges 2019) festgelegt 

bzw. untersucht .  

 

Der Betriebsweg auf dem Dammbauwerk wird teilweise als Schot terweg hergestellt und teilweise 

bituminös befestigt, da dieser von größeren Fahrzeugen wie LKWs und Baggern benutzt und belastet 

wird. Die übrigen Betriebswege innerhalb des Rückhalteraumes werden als Schotterwege ausgeführt.  

Der Wendeplatz am wasserseitigen Dammfuß wird mit Rasengittersteine befestigt.  

 

Der betroffene Leimbachabschnitt  wird im Bereich der Radwegebrücke leicht verschwenkt  und im 

Bereich der Kleingärten naturnah ausgebaut. Die aktuell bestehenden Verbauungen und Wasserentnah-

mestellen  im Uferbereich des Leimbachs werden entfernt. Dabei wird auch in die Uferbereiche einge -

griffen.  Im Vorland werden Bodenmodellierungen erfolgen. Im Bereich des Durchlassbauwerkes sind 

Pfahlgründungen vorgesehen, wie sie im Ingenieurgeologischen Gutachten (Töniges 2019) empfohlen 

werden. Zum Schutz des Grundwassers ist bei der Errichtung des Durchlassbauwerks eine offene Was-

serhaltung über Pumpensümpfe vorzusehen. Außerdem sind die Baugrubenwände mit einem wasser-

dichten Spundwandverbau zu sichern. Zur Durchführung der Bauarbeiten im Gewässerbett ist eine tem -

poräre Verrohrung von Gewässerabschnitten des Leimbachs (provisorische Wasserhaltung) notwendig.  
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Die Bauzeit einschließlich der Realisierung der Ausgleichsmaßnahmen wird ca. 1,5  Jahre betragen.  Mit 

der Umsetzung soll Ende des Jahres 2022 begonnen werden. Das Abräumen der Kleingärten soll ab 

Mitte 2021 erfolgen.  

 

 

3.3  Beschreibung des bestimmungsgemäßen Betriebs  

Nach Darstellung des Ingenieurbüros Albrecht (Albrecht Ingenieurbüro 2019a) wird d as HRB 6 als gere-

geltes Becken betrieben. Der Leimbach durchfließt die vorgesehenen Regelschieberöffnungen des offe -

nen Durchlassbauwerks. 

 

Bei Starkregen bzw. im Hochwasserfall wird das Becken gefüllt. Der Einstau des HRB 6 wird erfolgen, 

sobald der Abfluss des Leimbachs über dem mittleren Hochwasserabfluss (MHQ) liegt. Die Abflusswas-

sermenge aus dem HRB 6 bei HQ100,LF-Klima soll bis zum Vollstau konstant während der Einstauphase 

auf 7,30 m³/s und während der Entleerungsphase auf 3,65  m³/s gedrosselt werden. Bei Hochwasserer-

eignissen ist eine Drosselung des Wasserabflusses des Leimbachs notwendig, um eine Reduzierung der 

Hochwassergefahr für die bebauten Bereiche unterhalb des zukünftigen Durchlassbauwerkes zu errei -

chen. Oberhalb sind bereits verschiedenen HRBs vorhanden. Das zur Verfügung stehende Rückhaltevo-

lumen von 53.500 m³ wird beim Lastfall HQ100,LFKlima gerade voll ausgenutzt. Über Vollstau soll die 

maximale Abflusswassermenge auf 17,0 m³/s (Regel - und Notlaufschieber) vergrößert werden. Im 

Zusammenspiel mit den Regelschiebern kann der Wasserstand mit Hilfe der Stauklappen reguliert und 

konstant auf einer Höhe von 134,25 m.ü.N.N. gehalten werden.  

 

Der Fuß- und Radweg wird ab einem Hochwasserfall von 12 m³/s (HQ2) vorläufig gesperrt, bis das 

Becken in den normalen Betrieb übergeht und der  Wasserspiegel so weit gesunken ist, dass beide 

Schieber des Durchlassbauwerkes wieder vollständig öffnen. 

 

Der Wartungsaufwand des Beckens wurde im Rahmen der Planung minimiert. Die Wartung und Instand-

haltung des Damm- und des Durchlassbauwerkes erfolgt über einen Betriebsweg auf der Dammkrone. 

Im Erläuterungsbericht des Planungsbüros (Albrecht Ingenieurbüro 2019a) werden Vorgaben für den 

Betrieb, die Wartung/ Instandhaltung und Überprüfung der Anlage gemacht. Demnach ist die ständige 

Funktionsfähigkeit des Hochwasserrückhaltebeckens durch regelmäßige Überwachung und Wartung der 

Anlage seitens des Trägers zu gewährleisten. Die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für den 

Betrieb und die Instandhaltung des HRB 6 sind in einer Betriebsvorschrift festzulegen. Der Betrieb, die 

Wartung/ Instandhaltung und Überprüfung der Anlage sind zu dokumentieren. Während Instandhal -

tungs- und Wartungsarbeiten ist die Funktionsfähigkeit des Hochwasserrückhaltebeckens zu gewährleis -

ten. Der  mit Rasen begrünte Dammkörper ist regelmäßig zu mähen.  
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3.4  Mögliche bau-, anlage - und betriebsbedingte Wirkungen / Wirkfaktoren des Vorhabens 

Folgende Wirkungen/ W irkfaktoren  können bau-, anlage- und betriebsbedingt vom geplanten HRB 6 

ăWieslochò ausgehen: 
 
 

Baubedingte Wirkungen/ Wirkfaktoren  

 

¶ Gesundheits- und Sicherheitsrisiken  

¶ Emissionen/ Immissionen: Lärm, Erschütterungen, Schadstoffe, Staub, Licht  

¶ Temporäre Flächeninanspruchnahme durch die Baustelle und Lagerflächen  

¶ Entfernung/ Verlust und Beschädigung von Vegetation/ Rodung von Gehölzen 

¶ Mögliche Ausbreitung von invasiven Pflanzenarten (Neophyten) 

¶ Bodenentnahme, -abtrag,  ðauftrag , -lagerung, -einbau und -verdichtung  

¶ Baulicher Eingriff in das Gewässerbett  und temporäre Verrohrung  

¶ Optische Störung durch die Baustelle  
 
 

Anlagebedingte Wirkungen/ Wirkfaktoren  

 

¶ Dauerhafte Flächeninanspruchnahme durch Dammbauwerk, technische Bauwerke, Wege, 

Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahmen 

¶ Fließgewässerausbau und Pfahlgründungen mit Folgewirkungen  

¶ Optische Störung durch die Bauwerke 

 

 

Betriebsbedingte Wirkungen/ Wirkfaktoren  

 

¶ Temporäre Flächeninanspruchnahme durch Einstau/ Überflutung  im Hochwasserfall 

¶ Bodenerosion und Veränderung der Bodenstruktur bei Einstau 

¶ Wassereinleitungen in das HRB 6 und einen Abwasserkanal 

¶ Mögliche Nähr- und Schadstoffeinträge in Boden, Grund- und Oberflächenwasser 

¶ Drosselung des Gewässerabflusses bei Hochwasser 

¶ Lichtemissionen 

¶ Instandhaltungs- und Pflegemaßnahmen 
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4 MERKMALE DES VORHABENS  

Die Merkmale des Vorhabens werden insbesondere hinsichtlich der in der Anlage 3 des UVPG genannten Kriterien überschlägig beschrieben  und beurteilt , 

soweit sie für die Einschätzung im Rahmen der allgemeinen Vorprüfung der UVP-Pflicht erforderlich sind  (siehe Tabelle 1).  

 

Tabelle 1: Merkmale des Vorhabens   

 

Kriterien  Beurteilung  

1.1 Größe und Ausgestaltung des gesamten Vorhabens und Abrissarbeiten  

Größe oder Leistung des 

Projekts (gemäß Anlage 1 zum 

UVPG)  

Prüfwertüberschreitung :  

Nach § 1 Abs. 1 und § 5 Abs. 1 UVPG, i.V.m Nr. 13.13 und Nr. 13.18.1 Anlage 1 UVPG ist für die Errichtung und den Betrieb 

des geplante HRB 6 ăWieslochò eine allgemeine Vorpr¿fung des Einzelfalls durchzuf¿hren. Das Vorhaben umfasst den Bau 

eines Dammes, der den Hochwasserabfluss beeinflusst, und stellt eine Ausbaumaßnahme im Sinne des Wasserhaushaltsge-

setzes (WHG) dar. Diese Einstufung erfolgt unabhängig von der Größe der einstaubaren Fläche des geplanten Beckens. Von 

daher gibt es keine Prüfwertüberschreitung  gemäß Anlage 1 zum UVPG. 

 

Vom Vorhaben benötigte 

Fläche(n) einschließlich aller 

ăNebeneinrichtungenò  

Flächenbedarf :  

Bei der Planung wurden das Minimierungs- und Vermeidungsgebot nach § 15 BNatSchG berücksichtigt , Alternativen erwo -

gen, mehrere Beckenvarianten betrachtet und der flächenhafte Eingriff des Vorhabens minimiert (Ostholthoff 2009,  Alb-

recht Ingenieurbüro 2019a). Das geplante HRB 6 (Variante 3) wird nach DIN 19700-12 als kleines Becken eingestuft. Das zur 

Verfügung stehende Rückhaltevolumen des geplanten HRB beträgt rund 53.500 m³ , was einer Einstaufläche von ca. 

82.464 m² entspricht (Albrecht Ingenieurbüro 2019a). Für das Dammbauwerk werden rund 4.000 m² benötigt . Für Arbeits -

streifen, Baustelleneinrichtung, Erdlage r sowie entstehende Restflächen rund  7.000 m². Der Flächenbedarf für land -

schaftspflegerische Ausgleichs- und Gestaltungsmaßnahmen beträgt ca. 2,5 ha. Da es sich um ein kleines Becken handelt 

und die Neuversiegelungsrate im Rahmen des Vorhabens mit ca. 200 m² gering ist (GefaÖ 2020), wird der Flächenbedarf 

vergleichsweise gering eingestuft.  
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Kriterien  Beurteilung  

Abrissarbeiten Rückbau von  Strukturen :  

Beim Rückbau von rund 30 Kleingärten wer den bauliche Strukturen entfernt und teilversiegelte Flächen rückgebaut  (ca. 

640 m²).  Hinzu kommt die Entsiegelung eines nicht mehr benötigten Radwegeabschnittes zwischen Dielheim und Wiesloch.  

Außerdem werden die aktuell bestehenden Verbauungen und Wasserentnahmestellen im Uferbereich des Leimbachs ent -

fernt (GefaÖ 2020).  Diese Maßnahmen haben eine Ausgleichsfunktion im Hinblick auf die geplante Neuversiegelung.  

 

1.2  Zusammenwirken mit anderen  bestehenden oder zugelassenen Vorhaben und Tätigkeiten  

Weitere Einrichtungen zum 

Hochwasserschutz 

Hochwasserschutz : 

Das geplante HRB 6 ăWieslochò ist ein wesentlicher Teilbaustein des Hochwasserschutzkonzepts ăOberes Leimbachtalò f¿r 

das Einzugsgebiet des Leimbach-Oberlaufs, das aus insgesamt zehn Hochwasserrückhaltebecken besteht. Ziel dieses Kon-

zepts ist der Schutz der im Einzugsgebiet liegenden Ortschaften durch Ertüchtigung von Retentionsflächen und die R eali -

sierung zahlreicher Gewässerausbauten am Leimbach und Gauangelbach. 

 

1.3 Nutzung natürlicher Ressourcen  

Tiere, Pflanzen und 

biologische Vielfalt  

 

Nutzung/ Inanspruchnahme von Lebensräumen :  

Für das Vorhaben werden Offenland- und Waldflächen temporär  oder permanent in Anspruch genommen, die Bedeutung 

als (Teil -)Lebensraum für Pflanzen und Tiere (u.a. Fledermäuse, Vögel, Reptilien, Amphibien und Insekten) haben . Die 

vorübergehende Inanspruchnahme von Vegetationsflächen im Rahmen der Bauphase für BE-Flächen, Erdlager und Arbeits -

streifen beträgt ca. 3.000  m². Die dauerhafte Inanspruchnahme von naturnaher Waldfläche durch Schüttung des Damm -

körpers bzw. Bau des Durchlassbauwerkes und der Radwegebrücke liegt bei 1.000 m² Auwald - und 2.250 m² Sumpfwaldflä -

che, die entsprechende Inanspruchnahme von Offenlandbereichen (Fettwie sen, Hochstauden, Seggenriede) beträgt etwa 

1.700 m². Durch Flächenumgestaltung im Bereich der Kleingärten werden weitere (Teil)Lebensräume (u.a. Habitate der 

Zauneidechse) in Anspruch genommen. Die Realisierung des Durchlassbauwerks bedingt die dauerhafte Inanspruchnahme 

eines naturnahen Gewässerlebensraums (ca. 50 m Länge / ca. 350  m²)(GefaÖ 2020). Bei einem Einstau werden ca. 

82.464 m² Fläche überflutet. Diese Fläche geht zeitweise als (Teil -)Lebensraum für Pflanzen- und Tierarten, die nicht 

wasser- oder auengebunden sind, verloren oder ist in dieser Zeit nur noch eingeschränkt nutzbar . Da es sich um ein kleines 

Becken handelt und die Neuversiegelungsrate (vergleichsweise) gering ist, w ird auch die vorhabenbedingte Nutzung/ Inan -
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Kriterien  Beurteilung  

spruchnahme von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere  vergleichsweise gering eingestuft. Der temporäre Lebensraumver-

lust durch ein Hochwasserereignis (Einstau) ist auetypisch. 

 

Durch die vorgesehene Nutzung/ Inanspruchnahme von Lebensräumen und den damit verbundenen Landnutzungswandel ist 

auch die biologische Vielfalt  (oder Biodiversität ) des Eingriffsbereichs entsprechend betroffen . 

 

Fläche und Boden 

 

 

Nutzung/ Inanspruchnahme von Fläche :  

Für das Vorhaben, werden Flächen temporär (Bauphase, Einstau im Hochwasserfall) oder permanent (Dammbauwerk, 

technische Einrichtungen, Brücke, Wege, landschaftspflegerische Maßnahmen) in Anspruch genommen. Dies bedingt einen 

Flächenentzug und/ oder eine Nutzungsänderung. Da es sich um ein kleines Becken handelt und die Neuversiegelungsrate 

(Erhöhung des Versiegelungsgrads) im Rahmen des Vorhabens gering ist, werden der Flächenbedarf und die damit verbun -

dene Nutzung/ Inanspruchnahme von Fläche vergleichsweise gering eingestuft.  

 

Nutzung/ Inanspruchnahme von Boden :  

Im Rahmen der Bau- und Betriebsphase wird Boden temporär in Anspruch genommen (Baumaßnahmen, Einstau im Hoch-

wasserfall). Die Erdschüttung des Dammbauwerks, die Versiegelung/ Teilversiegelung durch technische Einrichtungen, 

Brücke und Wege sowie landschaftspflegerische Maßnahmen bewirken eine dauerhafte I nanspruchnahme von Boden. Im 

Rahmen der Bauarbeiten und der Bodenmodellierung des Vorlandes wird Boden vor Ort entnommen, zwischenge lagert, 

wieder eingebaut oder gegebenenfalls entsorgt. Das Dammbauwerk wird als homogener, geschütteter Erddamm ausge -

führt. Hierzu werden bindige, definierte Erdmaterialien verwendet, die angeliefert werden (Töniges 2019).  Da es sich um 

ein kleines Becken handelt und damit der Bedarf an Boden sowie die Neuversiegelungsrate (vergleichsweise) gering sind, 

wird auch die  Nutzung / Inanspruchnahme von Boden vergleichsweise gering eingestuft.  

 

Wasser 

 

Nutzung/ Inanspruchnahme  von Oberflächenwasser :  

Der Leimbach wird innerhalb des Dammdurchlasses auf einer Länge von rund 50 m umgebaut. Auch im Bereich der geplan-

ten Radwegebrücke wird in das Gewässerbett eingegriffen.  Im Rahmen der Bauphase werden Gewässerabschnitte des 

Leimbachs temporär verrohrt (pr ovisorische Wasserhaltung), um die Arbeiten im Gewässerbett durchführen zu können. Bei 

Hochwasserereignissen wird der Gewässerabfluss des Leimbachs gedrosselt, um eine Reduzierung der Hochwassergefahr zu 
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Kriterien  Beurteilung  

erreichen. Eine solche Nutzung/ Inanspruchnahme des Leimbachs ist unerlässlich im Hinblick auf die Realisierung und 

Funktion des geplanten HRB 6. Eine weitere Nutzung von Oberflächenwasser im Rahmen des Vorhabens erfolgt nach 

gegenwärtigem Kenntnisstand nicht.  

 

Nutzung/ Inanspruchnahme von Grundwasser :   

Durch die vorgesehenen Pfahlgründungen wird in das Grundwasser eingegriffen . Im Rahmen des Vorhabens erfolgt jedoch 

keine Nutzung von Grundwasser. 

 

1.4 Erzeugung von Abfällen im Sinne von §  3 Absatz 1 und 8 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG)  

Abfälle  Voraussichtlich anfallende Abfälle:  

Während der Bauphase fällt Bodenaushub an, der wieder verwendet werden kann . Bodenanalysen aus dem Bachbettbe-

reich des Leimbachs wurden im Rahmen eines Ingenieurgeologischen Gutachten (Töniges 2019) durchgeführt. Demnach 

wurde das Aushubmaterial (Bachsediment) gemäß VwV Boden hinsichtlich einer möglichen Verwertung als Z 1.1 Material 

eingestuft . Damit ist ein offener Einbau ohne definierte technische Sicherungsmaßnahmen möglich. Weitere Abfälle fallen 

beim Abriss baulicher Strukturen  und der (Teil -) Entsiegelung des Radwegs und der Kleingartenflächen an (u.a. Bauschutt) . 

Hinzu kommen Verpackungen, Chemikalienreste (Öle, Kraft - und Schmierstoffe, Farben und Lacke) etc., die bei den Bau -

arbeiten anfallen. Voraussetzung für den Wiedereinbau von Bodenaushub, die Verwertung oder die Beseitigung (Art der 

Entsorgung) von Abfällen ist eine Klassifikation gemäß dem Europäische Abfallverzeichnis (EAV) bzw. der Abfallverzeichnis -

Verordnung (AVV). Die Verwertung bzw. Entsorgung der Abfälle muss nach den Richtlinien des KrWG erfolgen. Werden 

diese Vorgaben eingehalten, ist die Erzeugung von Abfall im Rahmen der Bauphase unproblematisch . Beim Betrieb des 

HRB 6 entstehen keine Abfälle.  

 

1.5 Umweltverschmutzung und Belästi gungen 

Schadstoffe (fest, flüssig, 

gasförmig) 

 

Voraussichtliche Schadstoff -Emissionen in Luft, Wasser und Boden :  

Im Rahmen der Bauphase werden kurzzeitig Schadstoffe durch Motoren von Baufahrzeugen und Maschinen in die Luft emit -

tiert. Bei den Erdarbeiten kann es bei ungünstigen Witterungslagen zu einer Staubfreisetzung kommen.  Dies entspricht zu 

erwartenden Schadstoff -Emissionen bei entsprechenden Baumaßnahmen. Vorkehrungen zum Schutz des Grundwassers vor 
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Kriterien  Beurteilung  

Schadstoffeinträgen während der Bauarbeiten werden getroffen  (u.a. offene  Wasserhaltung bei Errichtung des Durchlass-

bauwerks). Im Hinblick auf das Vorhaben wird von einer guten Baustellen-Praxis und der Beachtung einschlägiger Gesetze 

und Vorschriften  (WHG, Gefahrstoffverordnung -GefStoffV, Technische Regeln für Gefahrstoffe -TRGS) ausgegangen. Bei 

einem Einstau des HRB 6 können Schadstoffe aus dem Leimbachwasser in den Boden des Beckens gelangen. Aus gutachter-

licher Sicht (Töniges 2019) sind keine zusätzlichen Abdichtungsmaßnahmen im Becken hinsichtlich indirekter Schadstoffe -

inträge über den Boden in das Grundwasser notwendig. Genaue Mengenangaben zu Schadstoff-Emissionen und -Immissio-

nen liegen nicht vor.  Es wird jedoch nach gegenwärtigem Kenntni sstand davon ausgegangen, dass bei einem bestimmungs-

gemäßen Betrieb des HRB 6 keine deutlich wahr nehmbaren bzw. messbaren Belastungen der Umgebung durch Stoffein-

träge in Boden und Grundwasser erfolgen. 

 

Abwasser Mögliches Auftreten von Abwasser:  

Beim Auftreten von Baustellenabwässern wird  vorausgesetzt, dass ein Eintrag von Abwasser in Boden, Oberflächen- und 

Grundwasser durch eine gute Baustellen-Praxis verhindert wird . Außerdem wird davon ausgegangen, dass auf Grundlage 

des WHG und der gültigen Regelwerke entschieden wird, welcher ordnungsgemäße Entsorgungsweg gewählt werden soll.  

Unter dieser Voraussetzung ist das Auftreten von Baustellenabwässern unproblematisch . Beim Betrieb des HRB 6 entsteht 

kein Abwasser. 

 

Lärm und Erschütterungen 

 

Auftreten von Lärm und Erschütterungen :  

Während der Bauphase sind vorübergehende Lärmemissionen und Erschütterungen durch Baumaschinen und Baufahrzeuge 

nicht vermeidbar . Diese Emissionen können zeitweise zu Belästigungen von Menschen oder Tieren führen.  Im Hinblick auf 

Lärmemissionen und -immissionen während der Bauphase gelten das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), die Geräte- 

und Maschinenlärmschutzverordnung (32.BImSchV) und die AVV Baulärm. Es wird davon ausgegangen, dass bereits in der 

Bauvorbereitung des Vorhabens Lärmschutzaspekte ausreichend berücksichtigt, unvermeidbare schädliche Umwelteinwir -

kungen nach dem Stand der Technik auf ein Mindestmaß beschränkt und entsprechend im Rahmen der Bauarbeiten die 

Immissionsrichtwerte  der AVV Baulärm eingehalten werden.  Beim bestimmungsgemäßen Betrieb des HRB 6 treten keine 

relevanten Lärmemissionen und Erschütterungen auf.  
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Kriterien  Beurteilung  

Licht  Lichtemissionen :  

Es wird davon ausgegangen, dass die Baustelle nachts aus Sicherheitsgründen ausreichend beleuchtet wird. Die DIN 12464 

gibt Richtwerte für die Allgemeinbeleuchtung auf Baustellen vor . Es wird davon ausgegangen, dass diese Richtwerte ein -

gehalten und die Baustellenbeleuchtung auf ein unbedingt notwendiges Maß reduziert wird.  Außerdem ist eine Beleuch-

tung für den neue n Radwegabschnitt erforderlich.  Hierbei wird davon ausgegangen, dass ein sensorgesteuertes Beleuch-

tungssystem entsprechend dem Beleuchtungssystem des bestehenden Radwegs installiert wird, womit die Beleuchtung  hier 

ebenfalls auf ein unbedingt notwendiges Maß reduziert werden kann.  

 

Baustellenverkehr Mögliche Verkehrsbehinderung :  

Im Rahmen der Bauphase kann es aufgrund des Baustellenverkehrs zeitlich begrenzt  zu Behinderungen im Straßenverkehr 

(L 612) kommen.  

 

1.6 Risiken von Störfällen, Unfällen und Katastrophen  

1.6.1 Verwendete Stoffe und 

Technologien 

Voraussichtlich verwendete riskante Stoffe :  

In der Betriebsphase sind weder das Lagern noch den Umgang, die Nutzung oder die Produktion von gefährlichen Stoffen 

i.S.d. Chemikaliengesetzes (ChemG) bzw. der GefStoffV, wassergefährdenden Stoffen i.S.d. Gefahrgutbeförderungsgeset-

zes (GGBefG) oder radioaktiver Stoffe  erforderlich . Entsprechend ist hierdurch  kein Risiko von Störfällen, Unfällen und 

Katastrophen im Rahmen der Betriebsphase gegeben. 

Im Rahmen der Bauphase kommen auch in geringem Umfang Stoffe zum Einsatz, die giftig, wassergefährdend, krebserre -

gend und/oder explosiv sind (z.B. Benzin, Öle , Schmiermittel , Farben und Lacke). Durch die Einhaltung der einschlägigen 

Vorschriften hinsi chtlich der Handhabung, Lagerung und Beförderung von solchen Stoffen und der relevanten Vorschriften 

zur Unfallvermeidung  sowie eine ordnungsgemäße Baustellenkontrolle , wovon ausgegangen wird, kann das Risiko von Stör-

fällen, Unfällen und Katastrophen  auf der Baustelle gering gehalten bzw. vollständig vermieden  werden.  

 

Technologien :  

Technologien kommen im Rahmen des Vorhabens nicht zum Einsatz. 
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Kriterien  Beurteilung  

1.6.2 Anfälligkeit des 

Vorhabens für Störfälle im 

Sinne des § 2 Nummer 7 der 

Störfall -Verordnung (12. 

BImSchV) 

Mögliche Störfälle :  

Nach § 2 Nummer 7 der Störfall -Verordnung ist ein Störfall ein Ereignis, das unmittelbar oder später innerhalb oder außer -

halb des Betriebsbereichs zu einer ernsten Gefahr oder zu Sachschäden nach Anhang VI Teil 1 Ziffer  I Nummer 4 führt . Das 

Vorhaben fällt demnach nicht unter die Störfall -Verordnung.  

 

Störungen des 

bestimmungsgemäßen Betriebs 

Mögliche Störungen:  

Die Stabilität des Dammbauwerks, die technische Ausrüstung (u.a. Hochwasserentlastungsanlage, Rechenanlage), deren 

ordnungsgemäße Überwachung, Wartung und Reinigung sowie die Festsetzung und Anwendung geeigneter Vorkehrungs-

maßnahmen gegen Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebes (z.B. durch Stromausfall, Blitzeinschlag, Überhitzung, 

Störungen/  Ausfall von Messgeräten und Anlagenteilen) sind ausschlaggebend für die Sicherheit eines HRB. Im Hinblick auf 

das HRB 6 wird davon ausgegangen, dass die Planung dem Stand der Sicherheitstechnik entspricht und die detaillierte Aus -

führungsplanung entsprechende Vorkehrungs- und Überwachungsmaßnahmen enthält. Die Anfälligkeit des Vorhabens hin-

sichtlich Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebs wird damit gering eingestuft.  

 

Risiken infolge des 

Klimawandels 

Mögliche Risiken :  

Bei der Bemessung des Beckens für ein 100-jährliches Hochwasserereignis (HQ 100) wurde der Lastfall ĂKlimaªnderungô (LF 

Klima) berücksichtigt.  Entsprechend werden die Risiken im Hinblick auf den Klimawandel gering eingeschätzt.  

 

1.7 Risiken für die menschliche Gesundheit  

Verunreinigung von Boden, 

Wasser, Luft 

Mögliche Risiken :  

Vor Baubeginn erfolgt eine Kampfmittelerkundung im Eingriffsbereich. Im Rahmen der Bauphase wird davon ausgegangen, 

dass die einschlägigen Vorschriften hinsichtlich der Handhabung, Lagerung und Beförderung von umwelt - und gesundheits-

relevanten Stoffen  beachtet sowie eine ordnungsgemäße Baustellenkontrolle durchgeführt  wird . Das Risiko für die 

menschliche Gesundheit wird demnach gering eingeschätzt.  
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Kriterien  Beurteilung  

 

Nach Darstellung der Hochwassergefahrenkarte (HWGK)1 umfasst der vorgesehene Beckenstandort festgesetzte Über-

schwemmungsgebiete und Überflutungsflächen. Ein Großteil des Beckens wird demnach bereits jetzt schon überflutet. 

Während des Betriebs des HRB 6 entstehen voraussichtlich keine zusätzlichen Risiken für die menschliche Gesundheit  

durch überflutungsbedingte Verunreinigungen von Boden, Wasser und Luft.  

 

Unfälle  Mögliche Unfälle :  

Im Rahmen der Bau- und Betriebsphase wird davon ausgegangen, dass alle relevanten Gesetze/ Verordnungen aus dem 

Bereich Arbeitssicherheit (z.B. ArbSchG, BaustellV) beachtet werden. Der Fuß- und Radweg wird ab einem Hochwasserfall 

von 12 m³/s (HQ2) vorläufig gesperrt. Das Risiko für die menschliche Gesundheit durch Unfäll e wird demnach gering einge-

schätzt.  

 

 
  

                                                 
1
 https://udo.lubw.baden -wuerttemberg.de/public/pages/map/default/index.xhtml  
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5 STANDORT DES VORHABENS 

Der Standort des Vorhabens und seine ökologische Empfindlichkeit wird in der folgenden Tabelle 2 insbesondere hinsichtlich der aufgelisteten Nutzungs -, 

Qualitäts- und Schutzkriterien des Standorts auf Grundlage der Anlage  3 des UVPG überschlägig beschrieben und beurteilt (geringe, mittlere, hohe Emp -

findlichkeit) . Es werden dabei nur die Standortmerkmale erwähnt, die für die Einschätzung erforderlich sind, ob das Vorhaben erhebliche, n achteilige 

Umweltauswirkungen haben kann. Weitere landesrechtlich geschützte Gebiete (nach Naturschutzgesetz - NatSchG, Landeswaldgesetz - LWaldG etc.) wer-

den, soweit vorhanden, ebenfalls betrachtet.  In begründeten Einzelfällen können die Vorgaben des Anhanges III, Nr. 2 der UVP-Richtlinie 2011/92/EU her-

angezogen werden. In die Betrachtung der Empfindlichkeit werden die jeweils relevanten Vorbelastungen mit einbezogen .  

 

Tabelle 2: Standort des Vorhabens  

 

Kriterien  Beurteilung der ökologischen Empfindlichkeit  

2.1 Nutzungskriterien: Bestehende Nutzung des Gebietes  

Siedlung und Erholung Bebauung und Kleingärten :  

Der Standort liegt in einem Verdichtungsraum mit guter Erreichbarkeit. Der Ortsrand von Wiesloch (Altwiesloch) wird 

geprägt durch gewerbliche Ansiedlung sowie durch ein Kleingartengebiet entlang des Leimbaches (rund 30 Gärten). Der 

Ortschaft Dielheim sind einzelne Feldgärten vorgelagert. Daran anschließend befindet sich ein n eu erschlossenes Gebiet 

mit Wohnbebauung (Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften mit kleinflächigen Ziergärten). Einzelhäuser oder Häuser-

gruppen sind am Standort nicht vorhanden.  Zwischen Wiesloch und Dielheim verläuft ein Fuß - und Radweg. Durch die Nähe 

der beiden Ortschaften , den vorhandenen Kleingärten  und der Attraktivität der Landschaft kommt dem Standort eine hohe 

Bedeutung für die  Naherholung zu. Neben dem Aspekt der naturgebundenen Erholung sind dabei auch sportliche Aktivitä -

ten (Jogging) und die  Ausführung von Hunden wesentliche Freizeitnutzungen (GefaÖ 2020). 

 

Č Empfindlichkeit gegenüber dem Vorhaben  (Flächeninanspruchnahme): mittel   

 

Land-, Forst-und 

Fischereiwirtschaft  

Entsprechende Nutzflächen  und Nutzung :  

Der Standort wird dominiert von Waldbeständen. Es handelt sich hierbei um Sumpfwald und Auwald, die einer ordnungs -

gemäßen Ausübung der forstwirtschaftlichen Nutzung unterliegen . Im Umfeld des Standorts befindet sich eine landwirt -

schaftliche Vorrangfläche (Verband Region Rhein-Neckar 2013). Der Leimbachabschnitt am Standort ist an einen Angelver -
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ein verpachtet und  wird entsprechend fischereilich genutzt . Als Maßgabe gilt, dass die Befischung des Leimbachs auf der 

Gemarkung Dielheim rechtsseitig (östlich) und auf der Gemarkung Wiesloch li nksseitig (westlich) ganzjährig ruht, wie es in 

der Schutzgebietsverordnung des NSG ăSauerwiesen-Fuchslochò festgelegt wurde . 

 

Č Empfindlichkeit gegenüber dem Vorhaben  (Flächeninanspruchnahme, Nutzungsänderung): mittel  

 

Verkehr Straßen und Wege :  

Das geplante HRB 6 wird im Norden durch die Landstraße L612 und im Süden von Fuß- und Radwegen begrenzt. Durch die  

L612, eine stark belastete Verkehrs -Hauptachse, ist eine verkehrliche Vorbelastung am Standort e rgeben. 

 

Č Empfindlichkeit gegenüber dem Vorhaben (Verkehrsaufkommen während der Bauphase): mittel  

 

Ver- und Entsorgung Kanäle und Leitungen :  

Am Standort sind ein Abwasserkanal, der der Entwässerung von Dielheim dient, und eine Trinkwasserl eitung vorhanden 

(Albrecht Ingenieurbüro 2019a) . Eine Hochspannungsleitung kreuzt den Standort im mittleren Teilbereich.  

 

Č Empfindlichkeit gegenüber dem Vorhaben  (Flächeninanspruchnahme): mittel  

 

Sonstige wirtschaftliche und 

öffentliche Nutzung en 

Es bestehen keine sonstigen wirtschaftlichen und öffentlichen N utzungen am Standort.  

2.2 Qualitätskriterien:  Reichtum, Verfügbarkeit, Qualität und Regenerationsfähigkeit der natürlichen Ressourcen des Gebiets und seines Untergrunds  

Tiere, Pflanzen und die 

biologische Vielfalt  

 

Vegetation und Biotoptypen :  

Der Standort wird oberhalb der Wieslocher Kleingärten dominiert von weitgehend naturnahen Sumpfwäldern (überwiegend 

Schwarzerlen-Eschen-Wald) und gewässerbegleitenden Auwäldern. Außerhalb der Wald- und Gebüschzone schließen sich 

unterschiedlich feuchte Wiesen, Großenseggenriede, Schilfröhrichte und ruderale Bestände (z.T. mit  Neophyten) an. 

Hangaufwärts befinden sich inten siv genutzte Ackerflächen mit einzelnen  Feldgehölzen und Streuobstbäumen. In einer 

steileren Hangfläche liegt eine trockener ausgeprägte Magerwiese, durchsetzt mit einem Gebüsch mittlerer Standorte. In 
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Richtung des Dielheimer Ortsrandes befinden sich einzelne Parzellen mit Kleingartennutzung  (GefaÖ 2020). Der Leimbach 

weist keine flutende Unterwasservegetation auf. Am Standort wachsen keine artenschutzrechtlich relevanten Arten der 

Farn- und Blütenpflanzen (GefaÖ 2019a). Hinsichtlich des Vorkommens von geschützten und seltenen Pflanzenarten besitzt 

das UG nur eine geringe Bedeutung. 

 

Č Empfindlichkeit der vorhandenen Vegetation und Biotoptypen gegenüber dem Vorhaben (Überflutung, Überbau -

ung): gering bis hoch 

 

Tierwelt:  

Am Standort wurden Fledermäuse, Vögel/ Avifauna , Reptilien, Amphibien und Insekten (Heuschrecken und Schmetter -

linge) nachgewiesen, die z.T. in Anhang IV der FFH-Richtlinie verzeichnet, national besonders oder streng geschützt sind 

(GefaÖ 2019a, GefaÖ 2020):  

¶ Der Bereich entlang des Leimbachs gilt als wichtiges Jagd- bzw. Nahrungshabitat für Fledermäuse  mit einer 

besonderen Leitfunktion d er Auwaldgalerie  für Transferflüge. Die Wal dbereiche stellen potentielle Quartierstand -

orte dar. Reduzierte Jagdaktivitäten und (potentielle) Quartiermöglichkeiten finden sich im Wieslocher Kleingar -

tengebiet. Eine Vorbelastung der Habitatq ualität besteht durch die besteh ende Beleuchtung des Fuß- und Radwe-

ges.  

¶ Insgesamt kommt dem Standort unter Berücksichtigung der Anzahl der Brutvogelarten, des Vorkommens von streng 

geschützten und auf der Roten Liste eingestuften Arten, der Gebietsgröße und der Ausbildung der verschied enen 

Lebensräume eine erhöhte Bedeutung für die Avifauna zu. 

¶ Der Standort besitzt insgesamt gesehen eine geringere bis maximal mittlere Bedeutung (östliches Gebietsdrittel) 

für die streng geschützte Zauneidechse. Das Vorkommen der Mauereidechse ist eher untypisch und könnte durch 

ein Ausbringen der Tiere an diesen Standort erklärt werden.  

¶ Amphibien nutzen einige überwiegend temporär wasserführende Gewässer des Standorts zum Ablaichen. Ihre 

jeweilige Eignung als Lebensstätten für den Grasfrosch und potentie ll auch andere Amphibienarten ist abhängig 

von ihrer Beschattung, Wassertiefe und Dauer der Wasserführung.  

¶ Die Feuchtwiesen des Standorts werden von Schmetterlingen als Lebensstätten genutzt und weisen insgesamt 

mittlere Habitatqualitäten für diese Tiergr uppe auf. Aktuell ist von einer sehr kleinen, lokal vorkommenden 

Population des Großen Feuerfalters (FFH-Anhang IV-Art) auszugehen. Für den Nachtkerzenschwärmer, der nicht 
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nachgewiesen wurde, bietet der Standort nur wenige geeignete Bereiche zur Fortpflanzung und Nahrungssuche.  

¶ Insgesamt weist der Standort eine mittlere Vielfalt an Heuschrecken -Arten auf. Wertgebend ist besonders das 

Auftreten von drei Heuschreckenarten, die eine mehr oder weniger starke Bindung an feuchte Standortverhältniss e 

haben (u.a. die landesweit stark gefährdete Sumpfschrecke).  

 

Die Referenz-Fischzönose des Leimbachabschnitts im Bereich des Standorts setzt sich aus den Leitarten Bachforelle, 

Groppe, Schmerle und Elritze zusammen. In verschiedenen Untersuchungen nachgewiesen wurden lediglich die beiden 

Arten Bachforelle (aus Besatzmaßnahmen) und Dreistachliger Stichling bzw. die beiden standortuntypischen Arten Regen -

bogenforelle und Bachsaibling (GefaÖ 2019b). 

 

Č Empfindlichkeit der Tierwelt gegenüber dem Vorhaben ( Störung bei den Bauarbeiten, Flächeninanspruchnahme, 

Nutzungsänderung, Lichtemissionen, Überflutung ): gering bis hoch 

 

Biologische Vielfalt :  

Auf Grundlage der am Standort vorhandenen Biotoptypen und Lebensräumen sowie der dort nachgewiesenen Tierarten 

wird von einer hohen biologischen Vielfalt ausgegangen.  

 

Č Empfindlichkeit der biologischen Vielfalt gegenüber dem Vorhaben (Flächeninanspruchnahme, Nutzungsänderung ): 

hoch 

 

Fläche und Boden 

 

Flächenversiegelung :  

Die voll versiegelte Fläche am Standort  beträgt nach Angaben des LBP (GefaÖ 2020) derzeit rund 6,2 ha. Zum relevanten 

Flussgebiet des Vorhabens gehören der Waldangelbach und der Leimbach-Oberlauf. Der Talbereich des Waldangelbaches 

ist gekennzeichnet durch eine intensive Besiedlung der Uferbereiche, die die natürlichen Retentionsflächen des Bachs 

stark einschränkt und die dortige Hochwassergefahr erhöht. Auch die bebauten Flächen des Leimbach-Oberlaufs reichen 

oftmals direkt an den Flusslauf heran und sind bei Starkregenereignissen einer erhöhten  Überschwemmungsgefahr ausge-

setzt. D ie Flächennutzungspläne wurden bereits an die Planungsabsichten angepasst (Albrecht Ingenieurbüro 2019a) .  

 

Č Empfindlichkeit der Standortfläche gegenüber dem Vorhaben (Flächeninanspruchnahme): hoch 
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Geologie und Bergbau:  

In den Schichten des Muschelkalks bei Wiesloch bildete sich vor 23 Millionen Jahren im Zusammenhang mit dem Einbruch 

des Oberrheingrabens eine Blei-Zink-Silber Lagerstätte. Dies führte zu einem über Jahrtausende währenden Bergbau um 

Wiesloch. Auf Wieslocher Gemarkung wurden bis 1954 Blei-, Zink - und Silbererze abgebaut. Südöstlich von Wiesloch 

geschah dies durch die Stolberger Zink AG. Der dem Standort nächstgelegene Bergbauschacht ist der Schafbuckelschacht. 

Durch das Abteufen traten in der Vergangenheit i n Altwiesloch größere Bergschäden auf2.  

 

Bodentypen :  

Die Leimbachaue im Bereich des Standorts ist geprägt durch wasserhaltende tiefgründige Lößlehmböden . Im Taltiefsten 

beidseitig des Leimbachs kommen insbesondere Auengleye und Braune Auenböden aus abgeschwemmten Lößmaterialien  

vor.  Muldenartige Seitentälchen bestehen aus umgelagerten Löß-Sedimenten, die hier zu Kolluvien (mit höherem Humus-

gehalt) zusammengeschwemmt wurden. Die Scheitelbereiche der Hänge sind der Erosion ausgesetzt und als degradierte 

Pararendzinen anzusprechen. Flachere Scheitelbereiche und Hänge entwickel ten sich zu fruchtbaren Parabraunerden. 

Kolluvium-Gley bildet e sich in grundwasserbeeinflussten, tieferen Muldenlagen bzw. unteren Hanglagen. Dieser ist m it 

geringeren Flächenanteilen am Standort vertreten  (GefaÖ 2020). 

 

Stoffliche Belastung der Böden:  

Der Bergbau führte zu einer weiten Verbreitung der lagerstättentypischen Schwermetalle Blei, Cadmium, Thallium und 

Zink sowie des Halbmetalls Arsen. Auch am Standort befinden sich aufgrund der historischen Bergbauaktivitäten schwer -

metallbelastete Böden und Sedimente.  Für den Standort sind keine Altlasten, Ablagerungen oder Deponien bekannt.  

 

Bodenfunktionen  und Leistungsfähigkeit  

Nach Angaben des LBP (GefaÖ 2020) können dem Boden am Standort folgende Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 Bun-

des-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) zugeordnet werden. Die Bewertung erfolgte anhand der Bodenkarte 1:50.000 von 

Baden-Württemberg 3):  

                                                 
2
 https://www.wiesloch.de/pb/site/Wiesloch/get/params_E39603888/2208845/2018_Bergbau -Rundweg_komplett.pdf  

3
 http://maps.lgrb -bw.de/  
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¶ Mitt lere bis hohe (Auensedimente), hohe bis sehr hohe (Hangbereiche) und hohe (Kolluvien)  natürliche 

Bodenfruchtbarkeit ,  

¶ hohe bis sehr hohe Bedeutung des (unversiegelten) Bodenkörpers als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf,   

¶ mittlere bis hohe (Pararendzinen der Hanglagen) und hohe bis sehr h ohe (kolluviale Standorte in Hangmulden und 

Auenstandorten) Filter - und Puffereigenschaft  des Bodens für Schadstoffe, 

¶ höhere Eignung (feuchten bis nasse Flächen im Auenbereich) und geringe Bedeutung (alle anderen Flächen) als 

Standort für die natürliche Ve getation.  

 

Eine besondere Schutzwürdigkeit kommt den intakten, d.h. noch regelmäßig überfluteten Auenstandorten als Retentions -

flächen für Hochwässer zu (Ostholthoff 2009).  

 

Č Empfindlichkeit des Bodens gegenüber dem Vorhaben (Verdichtung, Erosion, Flächeninanspruchnahme): mittel bis 

hoch 

 

Wasser Leimbach:   

Der Leimbach entspringt im Kraichgau östlich von Balzfeld. Im Hinblick auf den Standort weist sein Einzugsgebiet, ein-

schließlich des oberhalb von Dielheim  einmündenden Gauangelbachs, eine Fläche von etwa 47 km² auf.  Das am Standort 

bis etwa 4 m breite , ehemals begradigte  und tiefergelegte Fließgewässer ist den Keuper-Berglandgewässern bzw. den Löß-

Hügellandgewässern zuzuordnen (Forschungsgruppe Fließgewässer 1994). Nach der Fließgewässertypologie der Landesar-

beitsgemeinschaft Wasser (LAWA) wird der Gewässerabschnitt am Standort dem FlieÇgewªssertyp 6 ĂFeinmaterialreiche, 

karbonatische Mittelgebirgsbªcheô bzw. dem hier ausgeprªgten Subtyp 6_K ĂFeinmaterialreiche, karbonatische Mittelge-

birgsbªche im Keupergebietô zugeordnet. 

 

Im Standortbereich fließt der Leimbach als weitgehend unverbauter Bach ohne größere Wanderungshindernisse und mit 

einem naturnahen Ufergehölzsaum (Auwaldstreifen). Bei Dielheim ist der Bacheinschnitt ca. 3  m tief  eingeschnitten , in 

seinem weiteren Verlauf Richtung Wiesloch verringert sich der Einschnitt sich auf ca. 1  m. Den Übergang zum Wieslocher 

Kleingartengebiet markiert eine Brücke  mit Feldweg . Im Berei ch der Kleingärten geht die Nutzung z.T. bis an die Ober-

kante der Bachböschung heran. Ein Teil der Uferbereiche ist hier durch wilden Verbau und Treppenanlagen zur Wassernut -

zung beeinträchtigt.  Eine bestehende Einschränkung hinsichtlich der natürlichen Gewässerdynamik ergibt sich durch die 
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bereits errichteten Hochwasserrückhaltungen oberhalb des Standorts, die den Leimbach in seiner natürlichen Abflussdy -

namik einschränken. Weitere Restriktionen der eigendynamischen Entwicklung bestehen durch den Radweg rechtsseitig 

und den Verlauf eines unterirdischen Abwasserkanals linksseitig des Leimbachs sowie die beidseitige Baumgalerie in Kom -

bination mit der starken erosiven Eintiefung.  

 

Die Strukturgüte d es Leimbachs wird nach der landesweiten Kartierung der Gewässerstruktur nach dem siebenstufigen 

Feinverfahren4 im Bereich des Standorts als mäßig bis stark verändert eingestuft. Strukturelle Defizite bestehen durch 

geringe oder fehlende Breiten - und Tiefenvarianz sowie eine geringe Substratdiversität ( uniformes Sohlmaterial , kaum 

Hartsubstrate wie Steine oder Kies). Wanderungshindernisse im Stadtgebiet von Wiesloch und an weiteren Standorten 

bachabwärts behindern die Durchgängigkeit für die Fischfauna. Nach der biologischen Gewässergüte-Klassifizierung der 

LAWA gilt das Fließgewässer im Bereich des Standorts als mäßig belastet (Stufe 3).  Gemäß den Erhebungen zur Wasser-

rahmenrichtlinie (WRRL) weist der Leimbach als natürliches Gewässer, für das nach der WRRL ein guter ökologischer 

Zustand zu erreichen ist, im betreffenden Wasserkörper (35 -07-OR5) in Bezug auf die biologischen Qualitätskomponenten 

(QK) nur einen unbefriedigenden Gesamtzustand auf (LUBW 2015a, 2015b, 2015c). Die Referenz-Fischzönose wurde für die 

Bewertung der QK ĂFischeô herangezogen. In verschiedenen Untersuchungen nachgewiesen wurden lediglich eine der vier 

Referenz-Fischarten (Bachforelle ), deren Vorkommen auf Besatzmaßnahmen zurückzuführen ist (GefaÖ 2019b). Bezogen 

auf die QK ,Makrozoobenthosô wurde der Wasserkörper des Leimbachs mit ămªÇigò eingestuft. Insgesamt lªsst sich hieraus 

ableiten, dass der Leimbach im Wasserkörper 35-07-OR5 eine geringe organische Belastung und eine gute Sauerstoffver-

sorgung aufweist. Hinsichtlich der physi kalisch-chemischen QK (Regierungspräsidium Karlsruhe 2015) für diesen Wasser-

körper werden die Orientierungswerte bei den Nährstoffen Stickstoff und Phosphor überschritten  (GefaÖ 2020).  

Der Leimbach hat im Bereich des Standorts die Rolle des zentralen Vor fluters. Zahlreiche Hochwasserereignisse am Leim-

bach-Oberlauf führten in der Vergangenheit zu massiven Überflutungsschäden im Siedlungsgebiet von Wiesloch und Diel-

heim.  Nicht genehmigte Einbauten am Ufer des Leimbachs bergen große Gefahren bei Starkregen und führen durch 

Anstauungen zu Überflutungen. Auch die Verdolung in Altwiesloch birgt derzeit ein großes Überflutungspotential.   

 

Nebengewässer des Leimbachs  und Tümpel :  

Der Leimbach wird im Standortbereich von kleineren Nebengewässern gespeist, die in der intensiv genutzten Feldflur 

                                                 
4
 https://www.lubw.baden -wuerttemberg.de/wasser/gewaesserstruktur  
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überwiegend grabenartig mit Regelprofilen ausgebaut sind  und zum Teil nur periodisch Wasser führen (Entwässerungsgrä-

ben). Aus den südwestlichen Hangflächen fließen drei Gräben (u.a. der Eckertsbruchgraben) dem Leimbach zu. Aus dem 

nordöstlichen Hangbereich fließt  eine Quellschüttung zu und führt hier zu einer Vernässung des Geländes. Ein weiterer 

quelliger Bereich mit temporären Tümpeln befi ndet sich auch auf der anderen Talseite im Bereich des Gewanns ăSauer-

wiesenò.  

 

Entwässerung Bergwerk:  

Abwässer, die in der Vergangenheit beim Bergbau entstanden, sowie Grubenwässer aus Sümpfungen (Heben und Ableiten 

von Grundwasser zur Trockenhaltung) wurden in den Leimbach eingeleitet 5. Im Gewann ăSauerwiesenò befindet sich seit 

1953 eine Grubenentwässerung (Entwässerung der 4. Sohle) für das ehemalige Bergwerk der Stolberger Zink AG, die heute 

noch 10-20 l (1997 bis zu 30 l) Grubenwässer in den Leimbach einleitet. Die örtliche Belastung hinsichtlich Schwermetalle 

wurde in den 1990er Jahren mittel, d as Belastungspotenzial mäßig groß eingestuft  (LfU 1997).  

 

Kanalnetz :  

Die Stadt Wiesloch und die Gemeinde Dielheim haben im Verbund mit anderen Gemeinden ein kommunales Starkregenrisi-

komanagement erstellen lassen, welches die Gefahren von Starkregen prüft und mit geeigneten Maßnahmen einzudämmen 

versucht.  

 

Č Empfindlichkeit des Oberflächenwassers gegenüber dem Vorhaben (Nähr- und Schadstoffeintrag, Veränderung der 

Gewässerdynamik): mittel bis hoch  

 

Grundwasser :  

Die Leimbachaue ist geprägt durch hoch anstehendes Grundwasser. Am Standort, der zur Hydrogeologischen Einheit 

ăJungquartªre Flusskiese und Sandeò gehºrt, zeigt sich entsprechend ein geringer Grundwasserflurabstand. Die Schichten-

folge des anstehenden Muschelkalkes mit Oberem Muschelkalk (Grundwassergeringleiter) unter Unterem Keuper/  Gipskeu-

per (Grundwasserleiter) und aufliegender geringmächtiger Flugsand - bzw. jüngerer Lössdecke bedingt ein mittleres 

Schutzpotenzial für das Grundwasser. Der Auebereich des Leimbaches liegt in einer Auffüllung aus jungquartären Flusskie -

                                                 
5
 https://www.wiesloch.de/pb/site/Wiesloch/get/params_E39603888/2208845/2018_Bergbau -Rundweg_komplett.pdf  



HRB 6 ăWieslochò UVP-VP 

26 

 

Kriterien  Beurteilung der ökologischen Empfindlichkeit  

sen und Sanden (Grundwasserleiter) (Ostholthoff 2009). Die junge Talfüllung  ist als Grundwasserleiter nur von geringer 

Bedeutung. Oberflächenwasser kann durch die Auelehmablagerungen in geri ngem Maße in den tieferen Untergrund ein -

dringen. Die Lößböden in den Hangbereichen zeigen mittlere Durchlässigkeiten. Die Festgesteine (Keuper und Muschelkalk) 

in den sich unterhalb anschließenden Schichten weisen mäßige bis mittlere Ergiebigkeit des Grundwassers auf. Der obere 

Grundwasserbereich wird durch seitliche Abflüsse aus den Hangflächen gespeist. Der sich unterhalb der Talfüllung 

anschließende Grundwasserkörper im Festgestein ist durch eine 4 bis 6 m mächtige Sedimentschicht aus geringdurchlässi-

gen Auelehmen geschützt. Zwischen dem oberen Porengrundwasserkörper und dem Leimbach besteht ein enger funktio -

naler Zusammenhang (Töniges 2019, GefaÖ 2020). 

 

Č Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber dem Vorhaben (Nähr- und Schadstoffeintrag): mittel  

 

Klima Regional- und Lokalklima :  

Die Tallagen des Kraichgaus gehören zu den regional- bzw. lokalklimatisch bedeutsamen Gebieten. Im Talzug zwischen 

Wiesloch und Dielheim sind die Acker- und Wiesenflächen im Bereich der Talflanken Entstehungsgebiete für Kaltluft, die 

entlang der Leimbachaue in Richtung des Siedlungsraumes (Wiesloch) abfließt. Außerdem wirken sich die gewässerbeglei -

tenden Wald- und Gehölzbestände kühlend aus und induzieren Ausgleichströmungen in die angrenzenden Flächen. Dem-

nach kommt dem Talraum des Leimbachs aufgrund der Siedlungsnähe und der kaltluftproduktiven Ackerflächen eine hohe 

Bedeutung als klimatischem Ausgleichsraum zu. Dies umso mehr vor dem Hintergrund der prognostizierten Klimaänderun -

gen.  

 

Č Empfindlichkeit des Klimas gegenüber dem Vorhaben (Flächenversiegelung, Bauwerke als Hindernisse im Talraum): 

mittel  

 

Landschaft Landschaftsbild, Landschaftsraum :  

Der Standort ist als Grünzäsur sowie als Vorranggebiet für Natur und Landschaft ausgewiesen (Verband Region Rhein 

Neckar 2013). Das Geländeprofil zeichnet sich durch eine relativ breite und flache Talsenke aus. Der Talzug wird geprägt 

durch seine Strukturv ielfalt mit einem hohen Anteil an Gehölzen (kleinere Flächen aus naturnahen Sumpf- und Auwäldern, 

Gebüsche, Feldgehölze und ð hecken, Streuobstbestände und landschaftsbildprägende Obstbäume) im Wechsel mit Offen-
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landflächen ( intensiv bewirtschaftete  Äcker, Wiesen, Röhricht- und Seggen-Bestände). Besondere landschaftliche Attrakti -

vität kommt u.a. den naturnahen Weidegebüschen in der Niederung zu. Entlang des Leimbachs sind Feldgärten bzw. Flur-

stücke mit Wochenendhaus-Nutzung lokalisiert.  Das tief eingeschn ittene Fließgewässer wird fast auf seiner gesamten Stre-

cke beidseitig durch Gehölze begleitet und ist deshalb nur indirekt in der Landschaft wahrnehmbar. Am Ortsrand von 

Wiesloch (Altwiesloch) befindet sich ein Kleingartengebiet , bei Dielheim treten einze lne Feldgärten in der Landschaft in 

Erscheinung. Der Standort wird durch die L  612 und den parallelen Radweg zerschnitten. Linksseitig verläuft ein bituminö -

ser Feldweg. Eine Hochspannungsleitung kreuzt den Standort im mittleren Teilbereich.  

 

Aufgrund der Strukturvielfalt des Raumes ist das Landschaftsbild am Standort sehr attraktiv  für die Naherholung (siehe 

Punkt 2.1).  

 

Č Empfindlichkeit gegenüber dem Vorhaben (Flächeninanspruchnahme, optische Störung): hoch 

 

2.3  Schutzkriterien: Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung folgender Gebiete und von Art und Umfang des  ihnen jeweils 

zugewiesenen Schutzes  

2.3.1 Natura 2000-Gebiete 

nach § 7 Absatz 1 Nummer 8 

des BNatSchG 

Der Standort berührt keine Natura 2000-Gebiete.  

2.3.2 Naturschutzgebiete 

nach § 23 des BNatSchG, 

soweit nicht bereits von 

Nummer 2.3.1 erfasst  

NSG ăSauerwiesen-Fuchslochò:  

Mit Ausnahme der Kleingärten auf Wieslocher Gemarkung liegt der gesamte Standort im Bereich des 61 ha großen Natur-

schutzgebiets (NSG) ăSauerwiesen-Fuchslochò. Dieses Schutzgebiet befindet sich zu 68 % auf Wieslocher Gemarkung 

(Gewanne "Bachäcker", "Sinsheimer Höhe", "Welschkornbuckel", "Sauerwiesen") und zu 32 % auf Dielheimer Gemarkung 

(Gewanne ăEckertsbruch", "Vorerlenwiesen", "Kleines Feld", "Fuchsberg", "Eckertsberg"). Damit umfasst es Flächen nördlich 

und südlich des Leimbachs bzw. der L 612. Seit 1996 ist dieses Gebiet als NSG ausgewiesen, um die naturnahen Standorte 

der Talaue des Leimbachs und ihrer Randbereiche zu fördern. Es umfasst Feuchtwiesen, Halbtrockenrasen, Streuobstwie -

sen, Hecken, Wälder und Lößböschungen. Außerdem leben hier seltene und gefährdete Pflanzen (z.B. Helmknabenkraut), 

Fledermäuse, Vögel (z.B. Eulen, Eisvogel, Pirol, Teichrohrsänger, Nachtigall, Wendehals), Amphibien  und Insekten.  
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Kriterien  Beurteilung der ökologischen Empfindlichkeit  

Gemäß der Schutzgebietsverordnung vom 18. Dezember 1996 ist des Schutzzweck des NSG: 

1.  die Erhaltung und Förderung der naturnahen Standorte der Talaue und ihrer Randbereiche  

- als Grundlage für die spezielle und vielfältige Feuchtgebietsvegetation (Erlen -Bruchwald, Feuchtwiesen, Röh-

richte und Seggenbestände) sowie der trockenen Hänge mit einem Mosaik aus Halbtrockenrasen, Streuobstwiesen, 

Hecken, Wäldern und Rainen (Lößböschungen), 

- als vielfältige Lebensräume, der darauf angewiesenen seltenen und gefährdeten Tierarten wie Teichrohrsänger 

und Wendehals und Pflanzenarten wie Helmknabenkraut;  

2.  die Erhaltung und Förderung der hydrologischen Funktion der Aue;  

3.  die Erhaltung eines regional bede utsamen Landschaftsbildes. 

 

In dem Naturschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung oder Veränderung im Schutzgebiet oder 

seines Naturhaushalts oder zu einer Beeinträchtigung der wissenschaftlichen Fors chung führen oder führen können. Für 

das NSG ăSauerwiesen-Fuchslochò wurde im Jahr 1995 ein Pflege - und Entwicklungsplan erstellt (GUF 1995), in dem Ziele 

für die Pflege - und Entwicklung des Gebietes genannt werden.  

 

Č Empfindlichkeit gegenüber dem Vorhaben (Baumaßnahmen, Entfernung von Vegetation, Flächeninanspruchnahme, 

Einstau): hoch 

 

2.3.3 Nationalparke und Nati -

onale Naturmonumente nach 

§ 24 BNatSchG, soweit nicht 

bereits von Nummer 2.3.1 

erfasst 

Der Standort berührt keine Nationalparke und Nationale Naturmonumente.  

2.3.4 Biosphärenreservate und 

Landschaftsschutzgebiete 

gemäß den §§ 25 und 26 des 

BNatSchG 

 

Der Standort berührt keine Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete (LSG). 
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Kriterien  Beurteilung der ökologischen Empfindlichkeit  

2.3.5 Naturdenkmäler nach 

§ 28 des BNatSchG  

 

Am Standort befinden sich keine Naturdenkmäler.  

2.3.6  geschützte Landschafts-

bestandteile, einschließlich 

Alleen, nach § 29 des 

BNatSchG  

 

Am Standort befinden sich keine geschützten Landschaftsbestandteile.  

2.3.7 gesetzlich geschützte 

Biotope nach § 30 BNatSchG 

 

sowie nach § 33 Naturschutz-

gesetz Baden-Württemberg 

(NatSchG) und § 30a LWaldG 

Offenland -Biotope :  

Am Standort befinden sich zahlreiche geschützte Offenland-Biotope nach § 30 BNatSchG und § 33 NatSchG, die  im Rahmen 

der Biotopkartierung (Erfassungsjahr 1999) ermittelt wur den. Hierzu gehören ein naturnaher  Bachabschnitt des Leimbachs 

mit seinem begleitenden Auwaldstreifen, Erlen -Eschenwald (Sumpfwald), Gehölzbiotope (Feldgehölze und ðhecken, Grau- 

und Ohrweidengebüsch), Nasswiesen und Tümpel, Land-Schilfröhricht,  Groß- und Sumpfseggenriede. 

Waldbiotop :  

Im Bereich des Standorts wurde ein Waldbiotop nach § 30a LWaldG kartiert (letztes Erfassungsdatum 2013): Waldbiotop 

26718226224 ăLeimbach-Aue im NSG Sauerwiesen-Fuchsloch". 

 

Č Empfindlichkeit gegenüber dem Vorhaben (Baumaßnahmen, Entfernung von Vegetation, Flächeninanspruchnahme, 

Einstau): hoch 

 

2.3.8 Wasserschutzgebiete 

nach § 51 des Wasserhaus-

haltsgesetzes (WHG), Heil -

quellenschutzgebiete nach 

Der Standort berührt keine Wasserschutzgebiete (WSG) oder Heilquellenschutzgebiete.  Der Standort umfasst festgesetzte 

Überschwemmungsgebiete und Überflutungsflächen6. Hier sind flªchige Bereiche in den Gewannen ăSauerwiesenò und 

ăBachªckerò als gesetzlich gesch¿tztes ¦berschwemmungsgebiet (HQ100-Fläche) ausgewiesen. Oberhalb hiervon, in Rich-

tung Dielheim, beschränkt sich die HQ 100-Fläche auf einen schmaleren bachbegleitenden Korridor zwischen 10 und 20  m. 

                                                 
6
 https://udo.lubw.baden -wuerttemberg.de/public/pages/map/default/index.xhtml  
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Kriterien  Beurteilung der ökologischen Empfindlichkeit  

§ 53 Absatz 4 des WHG, Risi-

kogebiete nach § 73 Absatz 1 

des WHG sowie Überschwem-

mungsgebiete nach § 76 des 

WHG  

In Richtung Altwiesloch im Bereich der Kleingärten nimmt diese Fläche etwa einen Bereich von 20 bis max. 50  m Breite 

ein.  Der Leimbachabschnitt  am Standort gilt als Gewässerabschnitt mit einem potenziell signifikanten Hochwasserrisiko 7.  

 

Č Empfindlichkeit gegenüber dem Vorhaben (Flächeninanspruchnahme, Überflutung ): gering 

 

2.3.9 Gebiete, in denen die in  

Vorschriften der Europäischen 

Union festgelegten Umwelt -

qualitätsnormen bereits über -

schritten sind.  

Am Standort befinden sich keine Gebiete, in denen die in Gemeinschaftsvorschriften der EU festgelegten Umweltquali -

tätsnormen bereits überschritten sind.  

2.3.10 Gebiete mit hoher 

Bevölkerungsdichte, insbeson-

dere Zentrale Orte  im Sinne 

des § 2 Absatz 2 Nummer 2 des 

Raumordnungsgesetzes (ROG) 

Am Standort befinden sich keine Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte.  

2.3.11 in amtlichen Listen 

oder Karten verzeichnete 

Denkmäler, Denkmalensem-

bles, Bodendenkmäler oder 

Gebiete, die von  der durch die 

Länder bestimmten Denkmal-

schutzbehörde als archäolo-

gisch bedeutende Landschaf-

ten eingestuft worden sind  

Am Standort befinden sich keine Denkmäler gemäß §§ 2 und 12 (Kulturdenkmale), Gesamtanlagen gemäß § 19 oder Gra-

bungsschutzgebiete gemäß § 22 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG). 

 
  

                                                 
7
 https ://www.hochwasser.baden -wuerttemberg.de/documents/43970/44031/Vorlaeufige -Risikobewertung_BW_Zweiter-Zyklus.pdf/d1df6f23 -8ece-43b8-8eff -c33b033904d9 
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6 ART UND MERKMALE DER MÖGLICHEN AUSWIRKUNGEN DES VORHABENS 

Die möglichen Auswirkungen des Vorhabens auf die in § 2 Abs. 1 UVPG aufgeführten Schutzgüter werden anhand der in  der Anlage 3 des UVPG genannten 

Kriterien (siehe Tabelle 1 und Tabelle 2) nach ihrer Erheblichkeit beurteilt , wobei zwischen unerheblichen und erheblichen Auswirkungen unterschieden 

wird.  Insbesondere den folgenden Gesichtspunkten wird dabei Rechnung getragen: 

¶ Der Art und dem Ausmaß der Auswirkungen, insbesondere, welches geographische Gebiet betroffen ist und wie viele Personen von den Auswirkun -

gen voraussichtlich betroffen sind (Punkt 3.1 Anlage 3 UVPG),  

¶ Der Schwere und der Komplexität  der Auswirkungen (Punkt 3.3 Anlage 3 UVPG),  

¶ Der Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen (Punkt 3.4 Anlage 3 UVPG),  

¶ Dem voraussichtlichen Zeitpunkt des Eintretens  sowie der Dauer, Häufigkeit, und Umkehrbarkeit der Auswirkungen (Punkt 3.5 Anlage 3 UVPG) 

¶ dem Zusammenwirkens der Auswirkungen mit den Auswirkungen anderer bestehender oder zugelassener Vorhaben (Punkt 3.6 Anlage 3 UVPG)und 

¶ der Möglichkeit, die Auswirkungen wirksam zu vermindern  (Punkt 3.7 Anlage 3 UVPG). 

 

Die Auswirkungen des Vorhabens haben keinen grenzüberschreitenden Charakter (Punkt 3.2 Anlage 3 UVPG). 

 
 

Tabelle 3: Mögliche Auswirkungen  des Vorhabens auf Grundlage seiner Merkmale und seines Standortes  

 

Schutzgut nach  

§ 2 Abs. 1 UVPG 

Mögliche Auswirkungen des Vorhabens  Beurteilung der 

Erheblichkeit  

Menschen, 

insbesondere die 

menschliche 

Gesundheit 

 

Flächeninanspruchnahme  und Auswirkungen auf die Nutzung  des Standorts :  

Das Vorhaben liegt im Naturraum ăKraichgauò (125) (Amt f¿r Landeskunde 1952). Es betrifft die Gemarkungen 

Wiesloch und Dielheim im Rhein-Neckar-Kreis. Bei dem Vorhaben werden etwa 30 Kleingärten am Ortsrand von 

Wiesloch unmittelbar durch den Rückbau betroffen sein und dauerhaft umgenutzt werden.  Verpachtetes 

Gelände wird von der Stadt Wiesloch gekündigt. Gespräche mit den Eigentümern hinsichtlich eines Verkaufs der 

Flächen an die Stadt wurden bereits geführt. Für den Verlust der Kleingärten sollen Ausgleichsflächen geschaf-

fen werden (siehe GefaÖ 2020). Im Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts INSEK 2030 wird über eine alterna-

tive Fläche für Kleingärten nachgedacht.  

 

Die landwirtschaftliche Nutzung am Standort ist bereits jetzt schon temporär im Rahmen eines Hochwasserer -

eignisses eingeschränkt. Entsprechend wurden im Überschwemmungsbereich überflutungstolerante Wiesen 

unerheblich  
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Schutzgut nach  

§ 2 Abs. 1 UVPG 

Mögliche Auswirkungen des Vorhabens  Beurteilung der 

Erheblichkeit  

angelegt. Zukünftig h äufigere Einstauungen, längere Einstauzeiten und Vergrößerungen der Einstaufläche füh -

ren zu häufigeren Nutzungseinschränkungen dieser Wiesenflächen und werden sehr kleinflächig auch angren-

zende Ackerflächen (landwirtschaftliche Vorra ngflächen) betreffen. Geeignete Maßnahmen sind vorgesehen 

(siehe GefaÖ 2020). Die fortwirtschaftliche Nutzung am Standort (Sumpf- und Auwald) wird durch zukünftige 

Hochwasserereignisse nicht beeinträchtigt.  Die fischereiwirtschaftliche Nutzung des betroffenen Leimbachab -

schnitts ist wie bisher bei Hochwasser nicht möglich, wobei sich die Dauer dieser Einschränkung etwas verlän -

gern wird.  Der neue Bachlauf des Leimbachs wird mit Unterstützung des Fischereisachverständigen angelegt.  

 

Im Hinblick auf die zukünftige Erholungsfunktion wird ein Leimbachabschnitt  im Rahmen des Vorhabens erleb-

nisnah gestaltet  und ein Rad- und FuÇweg ausgebaut. Die vorhandenen Wegebeziehungen werden wiederherge-

stellt. Eine (relevante) betri ebsbedingte Beeinträchtigung der Erholungsnutzung besteht aufgrund der kurzen 

Einstauzeiten nicht. Überflutete Flächen sind in der Aue landschaftstypisch (GefaÖ 2020).  

 

Gesundheitsrisiken und Störungen durch Emissionen/ Immissionen :  

Auswirkungen auf Bauarbeiter werden sich temporär durch Lärm, Schadstoffemissionen und Erschütterungen 

ergeben, die bei Beachtung der einschlägigen Schutz- und Sicherheitsvorkehrungen auf der Baustelle vermieden 

werden können. Während der Bauphase werden zeitweise Menschen durch baubedingte Emissionen/ Immissio-

nen gestört (auch visuell), die die Umgebung des zukünftigen HRB  6 zur Erholung nutzen. Weder während der 

Bauphase noch beim Betrieb des HRB 6 wird die Gesundheit von Menschen gefährdet.   

 

Sicherheit srisiken : 

Als Teil des Hochwasserschutzkonzepts ăOberes Leimbachtalò wird das geplante HRB 6 den Schutz der Leim-

bach-Anlieger in den Verbandsgemeinden Wiesloch und Dielheim vor einem Hochwasser, wie es statistisch 

gesehen alle 100 Jahre vorkommt, verbessern und Überschwemmungen der bebauten Flächen verhindern. 

Dabei wird auch der Schutz vor Starkregen im Hinblick auf die Klimaänderung gewährleistet. Technische Maß -

nahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Baustelle und des Beckens werden ergriffen und alle relevanten 

Gesetze/ Verordnungen aus dem Bereich Arbeitssicherheit beachtet.  
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Schutzgut nach  

§ 2 Abs. 1 UVPG 

Mögliche Auswirkungen des Vorhabens  Beurteilung der 

Erheblichkeit  

Tiere, Pflanzen 

und die biologische 

Vielfalt  

Inanspruchnahme, Verlust und Beschädigung von Vegetation,  

Im Rahmen der Bauarbeiten wird  Vegetation entfernt , einschließlich der Rodung von Gehölzen. Hierbei sowie 

bei den späteren Instandhaltungs- und Pflegemaßnahmen des Beckens besteht eine potenzielle Gefahr der 

Beschädigung von angrenzenden Bäumen und sonstigen Gehölzen. Für das Vorhaben werden Offenland- und 

Waldflächen temporär (ca. 3.000  m² während der Bauphase) und permanent ( ca. 1.000 m² Auwald einschließ-

lich galerieartiger Saum des Leimbachs, ca. 2.250 m² Sumpfwald und ca.1.700 m² Offenland mit Fettwiesen, 

Hochstauden und Seggenrieden) in Anspruch genommen. Bei der Standort- und Variantenwahl (einschließlich 

Radweg mit Brücke ) für das Vorhaben wurde bereits auf eine weitmögliche Schonung wertvoller Vegetationsbe -

stände (u.a. Altbäume) geachtet. Die betroffenen Offenlandbereiche werden im LBP (GefaÖ 2020) als mittel -

wertig eingestuft.   

 

Die Vegetation wird in Zukunft von häufigeren und großflächigeren Überflutungen betroffen sein , die als auety -

pisch bezeichnet werden können. Bei den betroffenen Vegetationstypen handelt es sich vor allem um Sumpf - 

und Auwaldbereiche mit Sukzessionsstadien und Feuchtgrünland. Im Einstaubereich des Beckens kann infolge 

der Einschwemmung nährstoffreicher Sedimente eine Veränderung der Vegetation im Hinblick auf die Artenzu -

sammensetzung erfolgen. Da die im derzeitigen Überschwe mmungsgebiet vorkommenden Vegetations- und 

Biotoptypen bereits an feuchtere und nährstoffreiche Bedingungen angepasst sind, und nur im Randbereich der 

zukünftigen Einstaufläche diese Anpassungen (noch) nicht bestehen, sind keine erheblichen Auswirkungen 

durch Überflutung zu erwarten.  

 

Schutz-, Minderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen: 

Für die Gehölzentfernung müssen zeitliche Regelungen nach dem BNatSchG beachtet und angrenzende Bäume 

und sonstige Gehölze geschützt werden. Ein Ausgleich/ Ersatz  der genannten Vegetationsverluste ist u.a. mög-

lich durch eine Maßnahme im Rahmen der Waldumwandlung nach LWaldG, Gehölzpflanzungen (Ergänzung des 

bestehenden Auwaldsaums, Pflanzung einer Baumreihe, Neuanlage von Hecken mit Saumstrukturen), Eingrü-

nung des neuen Damms (Einsaat mit artenreichem Grünland) , Neuanlage von artenreichen Fettw iesen im 

Bereich der Kleingärten, Entwicklung von Ufer hochstauden und Schilfröhricht entlang des Leimbachs unter 

Zurückdrängen eines Brombeer-Bestands (im NSG) und Wiederherstellung von temporär in Anspruch genomme -

nen Biotoptypen  (siehe GefaÖ 2020). 

unerheblich bis 

erheblich  
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Schutzgut nach  

§ 2 Abs. 1 UVPG 

Mögliche Auswirkungen des Vorhabens  Beurteilung der 

Erheblichkeit  

Inanspruchnahme von Schutzgebieten und Biotopen :  

¶ Im Rahmen des Vorhabens erfolgen bauliche und anlagebedingte (Bauwerke, Damm und Radwegebrü-

cke) Eingriffe in das insgesamt 61 ha große NSG ăSauerwiesen-Fuchslochò. Bei der Planung wurde 

bereits auf ein raumsparendes Dammbauwerk geachtet. Von der Flächeninanspruchnahme (Bauwerke 

einschließlich BE-Fläche) sind etwa 0,8  ha des Schutzgebiets betroffen.  Beim temporären Einstau des 

Beckens werden etwa 1,85  ha (HQ100), 2,46 ha (HQ10) bzw. 1,46 ha (HQ2) mehr Fläche innerhalb des 

NSG überflutet als bisher.  Der Schutzzweck des NSG ăSauerwiesen-Fuchslochò wird durch Flächeninan-

spruchnahme zwar kleinflächig berührt aber nicht  erheblich beeinträchtigt , zumal die betroffenen 

Vegetationsstrukturen (nährstoffreiche Wiesen mit Feuchtezeigern) unempfindlich gegen Überflutung 

sind. Allerdings werden Verbotstatbestände erfüllt. Eine entsprechende Befreiung von den Vorschriften 

der NSG-Verordnung nach § 67 Abs.1 BNatSchG ist erforderlich.  

¶ Das Vorhaben betrifft den geschützten Offenland-Biotop  167182260080 ăFeuchtbereich ºstlich Wiesloch 

- Sauerwiesenò, der durch Feldgehölz, Grauweiden-, Ohrweidengebüsch, Land-Schilfröhricht und 

Sumpfseggen-Ried mit besonderer lokaler Bedeutung und guter Ausprägung des Schilfröhrichts  geprägt 

wird.  Die permanente Flächeninanspruchnahme dieses insgesamt ca. 9.200 m² großen Biotops durch die 

Überbauung mit einer Radweg-Brücke einschließlich der zugehörigen Böschungen zur Anrampung führt 

zu einem Teilverlust (ca. 200  m²) des Biotops. Im Hinblick au f den zukünftigen temporären Einstau des 

HRB 6 erfolgt eine geringfügige Erhöhung der Überflutungshäufigkeit und ðdauer. Das für geschützte 

Biotope geltende Beeinträchtigungsverbot kann durch einen gleichartigen Ausgleich im direkten  räumli -

chen Umfeld des Schutzobjektes umgangen werden (siehe GefaÖ 2020). Ein Ausnahmeantrag nach § 30 

Abs.3 BNatSchG ist zu stellen . 

¶ Auch der ca. 4,38 ha große, geschützte Waldbiotop 267182262243 ăLeimbach-Aue im NSG Sauerwiesen-

Fuchsloch", der aus Erlen-Eschenwald (Sumpfwald) als seltene naturnahe Waldgesellschaft, einem 

gewässerbegleitenden Auwaldstreifen und dem mäßig ausgebauter Leimbach besteht , ist vom Vorhaben 

betroffen . Hier ergeben sich Verluste durch den Bau des Durchlassbauwerkes, die Aufschüttung des 

Dammes und den Bau der Radwegebrücke. Betroffen sind bachnahe Auwaldabschnitte (ca. 800 m² und 

570 m²) und ein seggenreicher  Sumpfwaldabschnitt (ca. 2.350  m²). Im Eingriffsbereich des Sumpfwal-

des befindet sich ein recht lückiger und überwiegend junger Baumbestand (20 -30 Jahre alte Erlenauf-

forstung, im Vergleich zu den geschätzt 50-60 Jahre alten Bäumen im Restbestand). Nur im Randbe-
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Schutzgut nach  

§ 2 Abs. 1 UVPG 

Mögliche Auswirkungen des Vorhabens  Beurteilung der 

Erheblichkeit  

reich des Sumpfwaldes sowie im Auwaldbereich sind wenige ältere Bäume (u.a. Silberweiden) betrof -

fen. Durch die Zunahme der Überflutungsfläche und die zukünftige Häufigkeit der temporären Überflu -

tungen sind ebenfalls Auswirkungen auf insbesondere diejenigen Sumpfwald-Bestände mit nährstoffär -

meren Verhältnissen zu erwarten.  Die notwendigen Eingriffe in den Waldbiotop können  gleichwertig , 

allerdings nicht gleichartig ausgeglichen werden (siehe GefaÖ 2020). Daher ist die Erteilung einer Aus-

nahme von dem nach § 30 BNatSchG Abs. 2 bestehenden Verbot von Handlungen, die zu einer Zerstö -

rung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung eines geschützten Biotops führen können , nicht 

möglich. Entsprechend ist eine Befreiung nach § 67 Abs.1 BNatSchG notwendig.  

 

Mögliche Ausbreitung von invasiven Pflanzenarten (Neophyten) :  

Im Zuge der Erdbauarbeiten besteht die Gefahr, dass sich neophytische Arten, insbesondere der Staudenknöte -

rich, durch Verwendung von entsprechend belastetem Erdmateria l im räumlichen Umfeld des HRBs 6 ausbrei-

ten. Zur Vermeidung können geeignete Vorsorge-, Sofort- und Kontrollmaßnahmen ergriffen werden . 

 

Inanspruchnahme von Lebensräumen für die Tierwelt  

In der Bau- und Betriebsphase werden vorübergehend (Teil-) Lebensräume von Tieren in Anspruch genommen. 

Hierbei kann es zur Zerstörung von (potentiellen) Lebensstätten und/ oder Verletzung/ Tötung einzelner Indi -

viduen verschiedener Tiergruppen kommen. Im Hinblick auf die Überflutung handelt es sich hierbei um aue typi -

sche Prozesse. Durch das Dammbauwerk, die technischen Bauwerke, Wege, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

werden (Teil -) Lebensräume verschiedener Tiergruppen permanent in Anspruch genommen: 

 

Fledermäuse: 

Im Bereich des Durchlassbauwerkes kommt es zum Teilverlust eines Jagdgebietes für Fledermäuse.  Da am 

Standort keine Quartiere bzw. Fortpflanzungs - und Ruhestätten für Fledermäuse nachgewiesen werden konn-

ten, kann derzeit eine Erfüllung von Verbotstatbeständen nach §  44 (1) BNatSchG durch das Vorhaben ausge-

schlossen werden. Es werden jedoch höhlenreiche Bäume in Anspruch genommen, die zum Zeitpunkt des Bau-

beginns potenziell  solche Funktionen haben können. Entsprechende Vermeidungs-, Ausgleichs- bzw. Ersatzmaß-

nahmen sind notwendig (GefaÖ 2019a und 2020).  
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Vögel:  

Vom Vorhaben sind überwiegend Brutvogel-Arten ohne besondere artenschutzrechtliche Relevanz und ohne 

besondere Ansprüche an ihren Lebensraum betroffen . Es werden allerdings höhlenreiche Bäume in Anspruch 

genommen, die (potenziell e) Brutmöglichkeiten  für  Höhlenbrüter aufweisen . Es kommt hierbei zu einem dau-

erhaften  Verlust eines Brutreviers des Stars und zu einem eventuellen Verlust eines Brutreviers des Klein -

spechts. Im Rahmen der Brutvogelkartierung wurden typische Bodenbrüter außerha lb der Fläche häufiger Über -

flutungen festgestellt (GefaÖ 2019a und 2020). Großflächigere Überflutungen im Einstaubereich des neuen HRB 

bedeuten keine Verschlechterung der Lebensraumqualität für die se Arten, da sie an feuchtere und nährstoffei -

che Bedingungen angepasst sind. Nach Darstellung der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung ( saP) (GefaÖ 

2019a) werden hinsichtlich der am Standort nachgewiesenen europäischen Vogelarten die Zugriffsverbote nach 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG unter Beachtung der Anforderungen von § 44 Abs. 5 BNatSchG nicht erfüllt, sofern geeig -

nete Maßnahmen zur Vermeidung/ Kompensierung von erheblichen Beeinträchtigungen dieser Arten ergriffen 

werden.  

 

Reptilien : 

Zaun- und Mauereidechsen wurden im Rahmen der Reptilienkartierung außerhalb der Fläche häufiger Überflu -

tungen erfasst. Beim Eingriff in den Kleingartenbereich können jedoch (Teil -) Habitate von Zauneidechsen 

betroffen sein. Bei entsprechenden Funden im Rahmen der Umgestaltung der Kleingärten sind artenschutz -

rechtliche Maßnahmen (einschließlich CEF-Maßnahmen8) notwendig (GefaÖ 2019a und 2020). 

 

Amphibien: 

Das Vorhaben führt im Bereich des geplanten Dammbauwerkes zum Verlust einer größeren temporären Wasser-

fläche, die als Laichhabitat  für den  Grasfrosch dient . Geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind vorge-

sehen (GefaÖ 2020).  

 

Insekten (Heuschrecken und Schmetterlinge):  

Im Rahmen der Bauphase und durch die geplanten Bauwerke werden nur geringfügig geeignete Habitatstruktu -

                                                 
8
 Continuous Ecological Functionality Measures = Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität  
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ren (Wiesen, Ruderalflächen etc.) für die am Standort nachgewiesenen Insektenarten in Anspruch genommen. 

Durch die temporären Überflutungen sind keine negativen Effekte auf Heuschrecken zu erwarten, insbeson -

dere, da sich der überwiegende Teil der häufiger überschwemmten Flächen im Bereich der Waldbestände 

befindet, der von dieser Tiergruppe ni cht als Lebensraum genutzt wird, und die betroffene  Sumpfschrecke, ein 

typischer Feucht - und Nasswiesenbewohner ist. Es kommt zu keinen Beschädigungen oder Zerstörungen von 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Großen Feuerfalters im Rahmen der Bauphase und bei Füllung des geplan-

ten Beckens. Auch die meisten möglichen Habitatflächen werden nicht überstaut. Im Hinblick auf den Nacht -

kerzenschwärmer ist davon auszugehen, dass es zu keinen erheblichen eingriffsbedingten Beeinträchtigungen 

kommen wird (GefaÖ 2019a und 2020). 

 

Gewässerfauna: 

Während der Bauphase kann Sediment im Bachbett aufgewirbelt werden und zur Trübstoffanreicherung im 

Leimbach führen. Dies ist für einen von Lösssedimenten geprägte n Bach nicht ungewöhnlich und tritt regelmä -

ßig bei Niederschlags- und Hochwasserereignissen auf. Entsprechend sind die hier vorkommenden Wasserorga-

nismen diese Umweltveränderung gewohnt. Eine nachhaltige Schädigung der Tier - und Pflanzenwelt des Fließ-

gewässers ist damit auszuschließen. 

 

Bei den Bauarbeiten zur Verlegung des Fließgewässers (Trockenlegung) kommt es zu einer temporären Beein-

trächtigung des Gewässerlebensraums im Bereich des geplanten Durchlassbauwerkes und des Brückenneubaus 

mit der Gefahr  der Tötung von Fischen und anderen Wasserorganismen. Außerdem kommt es in diesem Bereich 

zum Verlust eines naturnahen Gewässerlebensraums. Hierbei wird jedoch eine ausreichende ökologischen 

Längsdurchgängigkeit der Bachsohle des Leimbachs gewährleistet. Durch die langfristige ökologische Aufwer -

tung des Leimbachs erfolgt keine nachhaltige Beeinträchtigung der Gewässerfauna . Nach Einstauereignissen 

können Fische in vorhandenen Geländedepressionen gefangen werden und gelangen nicht mehr zurück in den 

Leimbach. Diese Tierverluste sind wie auch bei den bisher erfolgenden Ausbordungen des Leimbachs nicht ver -

meidbar und entsprechen dem natürlichen Zustand eines Gewässers mit Überschwemmungsgebieten. Zur Min-

derung dieser Auswirkung soll der Einstaubereichs auf eventuelle ĂFischfallen untersucht und geeignete 

Gegenmaßnahmen ergriffen werden (GefaÖ 2020).  
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Schutz-, Minderungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen: 

Geeignete Maßnahmen werden in der saP (GefaÖ 2019a) und im LBP (GefaÖ 2020) genannt. Hierzu gehören: 

Kontrolle zu fällen der Bäume auf Fledermausquartier e und gegebenenfalls Umbettung,  Bauzeitenregelung, 

Anbringen von Nisthilfen für Höhlenbrüter (u.a. für den Star, CEF-Maßnahme), Anlage von Ersatzlebensräumen 

für Vögel und Insekten, Kontrolle der Kleingärten auf Zauneidechsen-Vorkommen, gegebenenfalls Umsiedlung/  

Vergrämung von Reptilien und Amphibien, Aufstellen eines Amphibienschutzzauns während der Bauphase, Neu-

anlage von Laichhabitaten für Amphibien, Fischevakuierung vor Trockenlegung eines Bachabschnitts. Die zent-

rale Ausgleichsmaßnahme für den Bau des HRB 6 ist der naturnahe Ausbau des Leimbachs im Bereich der Klein-

gärten. Insgesamt wird damit der Leimbach im Rahmen des Vorhabens ökologisch aufgewertet .  

 

Emissionen und Erschütterungen :  

Lärmempfindliche Tierarten werden im Rahmen der Bauphase sowie bei den notwendigen Instandhaltungs - und 

Pflegemaßnahmen temporär gestört. Mögliche negative Auswirkungen auf die Tierwelt werden durch einen zu 

erstellenden Bauzeitenplan sowie geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vermieden.  Durch die 

erforderliche Beleuchtung für den neuen Radweg können in diesem Bereich jagende bzw. den Abschnitt für 

Transferflüge nutzende Fledermäuse sowie andere nachtaktive Säugetiere, Vögel oder Insekten  gestört bzw. 

beeinträchtigt werden. Eine Optimierung (Reduzierung) der Beleuchtung entlang des zu verlegenden Radwegs 

ist notwendig (GefaÖ 2019a und 2020). 

 

Auswirkungen auf die Biologische Vielfalt :  

Durch die Entfernung bzw. Inanspruchnahme von Vegetationsstrukturen, die wertvolle Lebensraumfunktionen 

aufweisen, wird die biologische Vielfalt des Standortes zunächst verringert. Ein Ausgleich dieser Auswirkungen 

ist mittel - bis langfristig durch die genannten Ausgleichs - und Ersatzmaßnahmen und vor allem durch die ökolo -

gische Gestaltung des neuen Gewässerverlaufs und seiner Umgebung möglich (siehe GefaÖ 2020). Hierdurch 

kann auch eine Erhöhung der Artenvielfalt bzw. der biologischen Vielfalt am Standort erreicht werden. Die 

temporären Überflutungen  werden, wie bisher, kurzzeitig die Biologische Vielfalt auf den betroffenen Flächen 

beeinträchtigen, da es zum Verlust von nicht an Hochwasserereignisse angepassten Arten kommt. Die Tier - und 

Pflanzenwelt des Standortes wird sich danach aber schnell erhol en und die Vielfalt mindestens wieder auf ihren 

ursprünglichen Stand bringen.  
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Fläche und Boden Flächeninanspruchnahme :  

Für das Vorhaben, werden Flächen temporär (Bauphase, Einstau im Hochwasserfall) oder permanent (Damm-

bauwerk, technische Einrichtungen, Brücke, Wege, landschaftspflegerische Maßnahmen) in Anspruch genom-

men. Dies bedingt einen Flächenentzug und/ oder eine Nutzungsänderung.  Insgesamt handelt es sich um ein 

kleines Becken mit einer geringen Neuversiegelungsrate.  BE-Flächen und Zufahrtswege werden auf das 

geringstmögliche Ausmaß beschränkt. 

 

Bodeninanspruchnahme :  

Boden mit seinen besonderen Funktionen (u.a. Ausgleichskörper im Wasserhaushalt, Schadstoffpuffer) wird 

durch die Erdschüttung des Dammbauwerks sowie (Teil-) Versiegelung durch technische Einrichtungen, Brücke, 

Wege und landschaftspflegerische Maßnahmen dauerhaft in Anspruch genommen. Hierdurch gehen Bodenfunk-

tionen ganz oder teilweise verloren. Zur Minimierung der Inanspruchnahme von intakten Auenböden wurde eine 

Beckenvariante gewählt, die eine möglichst geringe Dammaufstandsfläche hat. Die Neuversiegelungsrate ist 

insgesamt gering. 

 

Bodenentnahme, -abtrag, ðauftrag und ðlagerung,  Zerstörung des  Bodengefüges, Bodenverdichtung  

Bodenumschichtung erfolgt durch die Erdarbeiten und die geplante Bodenmodellierung. Dies sind unvermeid -

bare Eingriffe in den Boden bei jeder vergleichbaren Baumaßnahme. Auf der Baustelle erfolgt Bodenverdich -

tung und Zerstörung des Bodengefüges durch Befahren mit Baufahrzeugen und Maschineneinsatz. Die davon 

betroffene Fläche wird minimiert, indem für die Bauarbeiten die festgelegten Arbeitsstreifen genutzt werden 

und die Materiallagerung nur auf den definierten La gerflächen erfolgt. Bodenverdichtung im Arbeitsstreifen 

kann nach Beendigung der Baumaßnahmen teilweise durch Bodenlockerung ausgeglichen werden. Um Boden-

verdichtung und Zerstörung des Bodengefüges durch Zwischenlagerung zu minimieren sind Ober - und Unterbo-

den, die bei den Erdarbeiten anfallen, getrennt auszubauen, zu lagern und wieder einzubauen (Wiederverwen -

dung) (siehe GefaÖ 2020). 

 

Veränderung der Bodenstruktur und -erosion :  

Zur Vermeidung erheblicher Erosionsschäden der Gewässersohle beim Passieren des Durchlassbauwerks ist ein 

Tosbecken als Energieumwandlungsanlage vorgesehen. Die Fläche des Standorts ist bereits jetzt schon von 

unerheblich  
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Hochwasserereignissen betroffen und weist regelmäßig überflutete Auenböden auf.  Zukünftig finden weiterhin 

periodische Überflutungen in diesem Bereich statt, die die Funktion der Auenböden erhalten. Häufigere Ein-

stauungen, längere Einstauzeiten und Vergrößerungen der Einstaufläche nach Realisierung des Vorhabens kön-

nen allerdings zu weiteren Veränderungen der Bodenstruktur (reduktive Verhältnisse) und zu verstärkten Sedi -

mentationsprozessen führen. Dies sind unvermeidbare Wirkun gen auf den Boden bei jedem vergleichbaren 

Vorhaben zum Hochwasserschutz. Bodenerosion ist bei Einstauereignissen möglich, solange der Boden (v.a. im 

Dammbereich) noch keine geschlossene Vegetationsdecke aufweist.  

 

Potenzielle Schadstoffeinträge  in den Boden  

Mögliche Schadstoffeinträge in den Boden können durch Fahrzeuge und Maschinen (u.a. Öl, Schmiermittel ), im 

Bereich von Lagerflächen oder durch Wiedereinbau von entnommenen und eventuell schadstoffbelasteten 

Bodenmaterialen erfolgen. Nähr- und Schadstoffeinträge sind wie bereits bisher bei Hochwasserereignissen 

möglich. Durch eine entsprechende Baustellenkontrolle und Maschinenwartung können Bodenverunreinigungen 

vermieden werden.  Weitere Vermeidungsmaßnahmen sind die Klassifizierung und ordnungsgemäße Lagerung 

bzw. entsprechende Entsorgung von anfallendem Bodenaushub. Vor Wiedereinbau ist der Boden auf Schadstoff -

gehalte zu prüfen. Der Einbau der Böden hat entsprechend der Einbauklasse bzw. nach den für diese Region 

besonderen Vorgaben für schwermetallbelastete Böden zu erfolgen (siehe GefaÖ 2020).  

 

Wasser 

 

Flächeninanspruchnahme:  

Die geringe Erhöhung des Versiegelungsgrades durch die geplanten Bauwerke und Wege hat keine relevante 

Reduzierung der Grundwasserneubildung zur Folge.  

 

Baulicher Eingriff in das Gewässerbett des Leimbachs  und temporäre Verrohrung : 

Im Rahmen der Baumaßnahmen wird im Bereich der geplanten Radwegebrücke randlich in das Gewässerbett 

eingegriffen. Die temporäre Verrohrung von Gewässerabschnitten (provisorische Wasserhaltung) im Rahmen der 

Bauphase bringt eine zeitweise Veränderung des Abflusses mit sich und kann in diesem Zeitraum eine einge -

schränkte Durchgängigkeit des Leimbachs bewirken. Eine Unterschreitung der Mindestwassermengen unterhalb 

des Vorhabens wird durch die Verwendung von geeigneten Rohrdurchmessern vermieden. 

 

unerheblich  




















